
Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung  Die Oberbürgermeisterin 

 

 
 

 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
Eingaben und Abwägungsvorschlag zum 
Bebauungsplan Nr. 1012 
- Grauenhofer Weg / Stettiner Straße - 
für den Bereich zwischen Grauenhofer Weg, Stettiner Straße und Autobahn A44 
im Stadtbezirk Aachen-Mitte 
zur Veröffentlichung im Internet und zusätzlichen öffentlichen Auslegung 
 

 
Lage des Plangebietes 
  



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

1 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
Planungsrelevante Eingaben gem. § 3 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan mit den entsprechenden Stellungnahmen 
der Verwaltung 
 
1. Niederschrift Anhörungsveranstaltung, 23.12.2022 .......................................................................................................2 

2. Eingabe Münsterstraße vom 12.12.2022 .....................................................................................................................14 

3. Eingabe Königsberger Straße vom 20.12.2022 ...........................................................................................................16 

4. Eingabe Stettiner Straße vom 07.12.2022 ...................................................................................................................19 

5. Eingabe vom 18.12.2022 .............................................................................................................................................21 

6. Eingabe Stettiner Straße vom 07.12.2022 ...................................................................................................................22 

7. Eingabe Stettiner Straße 121 .......................................................................................................................................25 

8. Eingabe Stettiner Straße 121 .......................................................................................................................................27 

9. Eingabe vom 17.12.2022 .............................................................................................................................................29 

10. Eingabe Stettiner Straße ..............................................................................................................................................31 

11. Eingabe Stettiner Straße vom 25.11.2022 ...................................................................................................................33 

12. Eingabe Stettiner Straße vom 07.12.2022 (Anlage zu Eingabe 11) .............................................................................39 

13. Eingabe Wilbankstraße vom 21.12.2022 .....................................................................................................................44 

14. Eingabe Königsberger Straße vom 23.11.2022 ...........................................................................................................45 

15. Eingabe Grauenhofer Weg vom 18.12.2022 ................................................................................................................47 

16. Eingabe, Stettiner Straße vom 20.12.2022 ..................................................................................................................81 

17. Eingabe Grauenhofer Weg ...........................................................................................................................................87 

18. Eingabe ........................................................................................................................................................................90 

19. Eingabe OT Driescher Hof vom 21.12.2022 ................................................................................................................93 

20. Eingabe Kuckhoffstraße ...............................................................................................................................................99 

21. Eingabe Grauenhofer Weg vom 13.12.2022 .............................................................................................................. 102 

22. Eingabe Stettiner Straße, vom 03.12.2022 ................................................................................................................ 104 

23. Eingabe Königsberger Straße vom 31.12.2022 ......................................................................................................... 108 

24. Eingabe Hanbrucher Straße vom 21.12.2022 ............................................................................................................ 115 

25. Eingabe vom 17.11.2022 ........................................................................................................................................... 120 

26. Eingabe vom 21.12.2022 ........................................................................................................................................... 121 

27. Eingabe vom 21.12.2022 ........................................................................................................................................... 124 

28. Eingabe Sittarder Straße vom 29.11.2022 ................................................................................................................. 126 

29. Eingabe Grauenhofer Weg 137 .................................................................................................................................. 128 

30. Eingabe BUND vom 20.12.2022 ................................................................................................................................ 130 

 



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

2 
 

1. Niederschrift Anhörungsveranstaltung, 23.12.2022 

 
  



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

3 
 



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

4 
 



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

5 
 



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

6 
 

 



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

7 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu: 

1.1 Wohnbauflächenbedarf, bauliche Entwicklung des Plangebietes 

Bei dem Gebäudebestand im Driescher Hof handelt es sich um private Immobilien. Die Sanierung von privaten Immobilien 
obliegt den Eigentümer*innen und kann auch nicht durch die Stadt Aachen übernommen werden. Auch bei vorhandenen 
Leerständen oder bei zu geringer Nutzung von Immobilien hat die Stadt nur sehr geringe Möglichkeiten zur Einflussnahme. 
Als städtebauliches Instrument steht die Bauleitplanung zur Verfügung, d.h. die Aufstellung des Flächennutzungsplans für 
die gesamtstädtische Entwicklung und von Bebauungsplänen für die kleinteilige Umsetzung der Ziele.  
Hierbei ist zu beachten, dass Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Driescher Hofes nicht Gegenstand des Be-
bauungsplans Nr. 1012 sind und diese im Rahmen des Planverfahrens auch nicht Gegenstand sein können.  
 
Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche und gemischte Baufläche dargestellt. Der Bebauungsplan 
wird insofern als Baugebiet aus dem Flächennutzungsplan abgeleitet. Die Abwägung der Stadt Aachen zugunsten einer 
baulichen Entwicklung des Gebietes ist durch die Aufstellung des Flächennutzungsplans grundsätzlich erfolgt.  
Im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplans AACHEN*2030 wurde der Wohnbauflächenbedarf ermittelt (siehe 
Teil A - Städtebauliche Begründung zum Flächennutzungsplan AACHEN*2030, Ziffer 4.2.3 Wohnbauflächenbedarf, Seiten 
89-94, Fassung Juli 2021).  
Zusammengefasst bestimmten die folgenden Variablen den Wohnungsneubaubedarf für die Darstellung im FNP 
AACHEN*2030:  

˗ Eine Zunahme an Arbeitsplätzen, dadurch zusätzliche Wohnungsnachfrage bei sinkender Abwanderung und mehr 
Zuzügen.  

˗ Laut Bevölkerungsvorausberechnung ergibt sich ein Bevölkerungsanstieg von 248.137 (2012) auf 264.500 Einwoh-
ner im Jahr 2035 (ab etwa 2025 konstant).  

˗ Die Haushaltsvorausberechnung ergibt die Zahl von 151.400 Haushalte bis 2035.  
˗ Künftig wird ein erhöhtes Angebot an bereits vorhandenen Ein- und Zweifamilienhäusern (EZFH) durch einen Be-

sitzer-Generationswechsel auf den Markt treten. Das erhöhte Angebot an EZFH führt zur erhöhten Nachfrage, die 
sich hauptsächlich aufgrund des erhöhten Angebotes und im geringen Maße demografisch begründen lässt.  

˗ Demografisch bedingte Faktoren (zunehmende Alterung, Singularisierung etc.) führen zu einer erhöhten Nachfrage 
nach Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern. 

˗ Ersatzbedarf, der aufgrund ausscheidender Wohnungen vom Markt entsteht, wird jährlich im Maße von 0,1% er-
wartet. Dies entspricht jährlich 30 Wohneinheiten im Ein- und Zweifamilienhaussegment sowie 110 Wohnungen im 
Mehrfamilienhaussegment.  

˗ Qualitativer Neubau ist nicht demografisch herzuleiten, stellt aber ein eigenes Marktsegment dar. Er wird jährlich 
im Maße von je 150 Wohneinheiten im Ein- und Zweifamilienhaus- sowie im Mehrfamilienhaussegment gesehen.  

˗ Innenentwicklungspotenziale in Bereichen rechtskräftiger Bebauungspläne (§ 30 BauGB) sowie im Innenbereich 
(§ 34 BauGB) in Höhe von 36 ha werden von dem rechnerisch ermittelten Bedarf abgezogen.  

˗ Mit einem Flexibilitätszuschlag von 20 % des ermittelten Bedarfs werden Realisierungshemmnisse und veränderte 
Nachfragen zu Qualitäten und Lagen berücksichtigt.  

˗ Bauflächen, die derzeit planerisch entwickelt werden, decken ca. 17,4 ha des prognostizierten Bedarfs ab. 
Für die Errichtung neuer Wohngebäude für rund 10.630 Wohneinheiten wurde ein Brutto-Wohnflächenbedarf von 199 ha 
berechnet. Zur Ermittlung der Flächengröße für neu darzustellende Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan wurden von 
diesem Brutto-Wohnflächenbedarf die vorhandenen Bauflächenpotenziale abgezogen wobei unterschiedliche Realisie-
rungswahrscheinlichkeiten berücksichtigt wurden. Dies sind rund 36 ha realistisch nutzbare Innenentwicklungspotenziale 
sowie rund 17 ha aus in Aufstellung befindlichen Bebauungsplänen. Unter Berücksichtigung einer Flexibilitätsreserve ver-
bleibt im Ergebnis ein Flächenbedarf von 178 ha für neue Wohnbauflächen bis zum Jahr 2035. 
Mit dem Bebauungsplan sollen somit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den dringend benötigten Wohnraum in 
der Stadt Aachen geschaffen werden. 
 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine eingezäunte landwirtschaftliche Fläche und private Gärten. Es ist nicht Be-
standteil eines öffentlichen Naherholungsgebietes.  
 
Durch die Umsetzung der Planung wird es somit zum Wegfall von Weideflächen kommen. Dem landwirtschaftlichen Betrieb 
stehen Weideflächen südwestlich des Grauenhofer Weges zur Verfügung. In der Abwägung der Zielsetzung überwiegt die 
Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum gegenüber dem Erhalt der landwirtschaftlichen Fläche. Schon im alten Flä-
chennutzungsplan 1980 wurde die Fläche als Wohnbaufläche dargestellt und dieses Ziel wurde im Rahmen der 
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Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes AACHEN*2030 überprüft und durch die Darstellung als Wohnbaufläche im 
neuen Flächennutzungsplan bestätigt. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans wird die Voraussetzung zur Realisierung 
des Ziels aus dem Flächennutzungsplan, hier ein Wohngebiet zu entwickeln, ermöglicht.  
 
Stellungnahme der Verwaltung zu: 

1.2 Hohe bauliche Dichte, Bevölkerungsverdichtung, sozialer Wohnungsbau, soziales Umfeld 

Das Plankonzept sieht eine zwei- bis viergeschossige Bebauung vor. Hochhäuser entstehen nicht. Zudem sind ein grüner, 
zentral gelegener Anger und ein größerer Grünbereich an der Kindertagesstätte vorgesehen. Aus Sicht der Verwaltung wird 
das städtebauliche Konzept mit seiner geplanten Struktur positiv gewertet. Die geplante Dichte stellt ebenso einen sinnvol-
len Umgang mit dem knappen Gut „Boden“ dar, so dass bewusst auf eine sehr lockere Bebauung, beispielsweise durch 
Einfamilienhäuser, verzichtet wird. Es handelt sich um ein attraktives Quartier mit guter Durchmischung von Geschosswoh-
nungen als typische Mehrfamilienhäuser und Townhouses, die in Abmessung, Höhe und Dachform wie Reihenhäuser ge-
staltet sind und wirken, obwohl sie eigentumsrechtlich keine Einfamilienhäuser sind. Ein Konflikt wird nicht gesehen.  
Im Plangebiet ist eine größere Anzahl geförderter Wohnungen vorgesehen (ca. 1/3). Ziel der Stadt Aachen ist die Bereitstel-
lung dieser dringend benötigten Wohnungen. Dennoch handelt es sich um ein Quartier mit guter Durchmischung von geför-
derten, frei finanzierten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und Townhouses. Eine Verstärkung von Konflikten wird nicht 
gesehen. 
Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Driescher Hofes sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans und können 
im Rahmen des Planverfahrens auch nicht Gegenstand sein.  
Im Rahmen des ISEK-Prozesses gibt es bereits Gespräche mit Eigentümer*innen im Driescher Hof, um zu einer (energeti-
schen) Sanierung zu motivieren. Langfristig ist von Seiten der Stadt Aachen die Etablierung von entsprechenden Beratungs-
angeboten geplant. 
 
Der Bebauungsplan setzt für seinen Bereich Allgemeine Wohngebiete fest. Innerhalb dieser Baugebiete sind soziale (Infra-
struktur-) Einrichtungen und Wohnungen für bestimmte Zielgruppen generell zulässig. Allerdings ist der Betrieb von Senio-
reneinrichtungen, etc. nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Einrichtungen außerhalb des Plangebietes sind ebenso nicht 
Gegenstand des Bebauungsplans. Alternative Wohnformen sind generell möglich und zulässig. Die Realisierung solcher 
Wohnformen ist abhängig von der späteren Nachfrage und kann nicht eingeschätzt werden.  
Innerhalb der Flächen des Baulandbeschlusses, die an die Stadt Aachen übergehen, ist ein Wohnhaus für Studierende mit 
kleinen Appartements geplant. Die überwiegende Zahl der Gebäude werden mit Aufzügen ausgestattet und barrierearm 
gestaltet, so dass ein möglichst breites Angebot geschaffen werden kann. 
Der Seniorenrat wird an Bebauungsplanverfahren i.d.R. nicht beteiligt und laut der Geschäftsordnung des Seniorenrates ist 
dies auch nicht vorgesehen. Im Rahmen der Abstimmungen zum Bebauungsplan wurde jedoch die Kommission „Barriere-
freies Bauen“ beteiligt. Der Seniorenrat ist in der Stadtteilkonferenz Driescher Hof vertreten und ist auf diesem Weg auch in 
die Abstimmungen zur Planung einbezogen.  
 
§ 34 BauGB behandelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben im so genannten Innenbereich, in dem kein rechtskräftiger Bebau-
ungsplan vorliegt. Dies ist hier nicht der Fall. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben regelt sich bezüglich der städtebaulichen 
Belange nach den Festsetzungen des Bebauungsplans. 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu: 

1.3 Niederschlagswasser, Boden 

Im Umweltbericht wird u.a. das Thema Schutzgut Wasser betrachtet und bewertet. Erhebliche negative Auswirkungen der 
Planung werden nicht erwartet.  
Quellbereiche bestehen im Plangebiet und der unmittelbaren Umgebung nicht. Innerhalb des Plangebietes sind keine offe-
nen Gewässer vorhanden. Ein vorhandener Gartenteich wird in die Planung integriert und kann ggf. erhalten werden.  
Nach den vorliegenden Bodengutachten lässt der im Planungsgebiet anstehende Pseudogleyboden eine Versickerung des 
Niederschlagswassers vor Ort nicht oder nur unter erheblichen technischen und wirtschaftlichen Aufwendungen zu. Insofern 
wird von einer allgemeinen Versickerung des Niederschlagswassers abgesehen.  
Das Plangebiet soll im Trennsystem entwässert werden. Schmutzwasserkanäle sind in den umgebenden Straßen vorhan-
den und ausreichend bemessen. Das Entwässerungskonzept sieht die Einleitung eines Großteils des Regenwassers wie 
folgt vor. Das im Gebiet anfallende Niederschlagswasser wird in drei Richtungen in die öffentliche Kanalisation eingeleitet:  

˗ Nordost/Regenwasserkanal Stettiner Straße zum RKB Haarbach,  
˗ Nordwest/Regenwasserkanal Stettiner Straße/Königsberger Straße zum RKB Beverbach und 
˗ Südwest/Regenwasserkanal Grauenhofer Weg zum Hitfelder Bach und RKB Beverbach.  
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Hierbei werden die einzuhaltenden Bedingungen zur maximal einzuleitenden Wassermenge eingehalten. Es wurde ferner 
die Vorgabe der Unteren Wasserbehörde berücksichtigt, dass die Regenwassereinleitung in den Nebenbach des Hitdorfer 
Bachs und in den Beverbach mit einer Wassermenge erfolgt, die einem potentiell natürlichen Einzugsgebiet entspricht (Null-
Zustand). Die darüber hinausgehenden Zuflüsse aus dem Planungsgebiet werden in Rückhaltebauwerken innerhalb des 
Gebietes zwischengespeichert. Damit ist sichergestellt, dass das vorhandene Regenwasser-Kanalsystem in der Stettiner 
Straße und im Grauenhofer Weg nicht überlastet wird. 
Durch den Erhalt bestimmter Grünstrukturen, die geplante Dachbegrünung und die geplanten Begrünungsmaßnahmen 
kann ein Teil des Regenwassers im Gebiet gehalten werden und damit die Verdunstungsrate erhöht werden. 
Darüber hinaus wurde eine Konzeption zum Schutz bei Hochwasser bzw. Starkregenereignissen erarbeitet. Innerhalb des 
Allgemeinen Wohngebietes werden Mulden angelegt, die bei Starkregen das Wasser aufnehmen und zeitversetzt wieder 
ableiten können. Ziel ist der Schutz der geplanten Bebauung vor Überschwemmung, wobei auch kein Regenwasser auf 
benachbarte Flächen außerhalb des Plangebietes geleitet wird.  
 
Stellungnahme der Verwaltung zu: 

1.4 Verkehrserschließung 

Auch aufgrund der Anregungen wurde das städtebauliche Konzept überarbeitet und ein umfangreiches Mobilitätskonzept 
erarbeitet. Dies hat wesentliche Auswirkungen auf die Erschließung des Plangebietes:  

- Es wurde weitgehend auf den Anschluss des Kfz-Verkehrs an die Stettiner Straße verzichtet. Der Kfz-Verkehr wird 
über den Grauenhofer Weg geleitet. Dies gilt ebenso für den Baustellenverkehr. 

- Die Lage der Kindertagesstätte wurde an den Eingangsbereich des neuen Quartiers am Grauenhofer Weg verlegt, 
so dass das Abholen und Bringen der Kinder mit Kfz nicht über die Stettiner Straße erfolgt. 

- Die Wege für Müllfahrzeuge wurden untersucht und entsprechende Aufstellorte für Müllcontainer als Sammelanla-
gen bestimmt, um unnötige Fahrbewegungen zu vermeiden.  

- Die notwendigen Kfz-Stellplätze für Bewohner*innen und Besucher*innen einschließlich der Verkehre der Kinderta-
gesstätte werden in einer großen Tiefgarage und einem Parkhaus am Grauenhofer Weg untergebracht. Innerhalb 
des neuen Quartiers können Fahrzeuge kurzfristig auf gesonderten Flächen anhalten, um die Möglichkeit zum Be- 
und Entladen, Abholen und Wegbringen, für Post- und Lieferfahrzeuge etc. zu gewährleisten. Ein dauerhaftes Par-
ken außerhalb der Tiefgarage wird unterbunden. Dies betrifft auch die möglichen Arztpraxen und kleinteiligen Ge-
werbeflächen am Anger im zentralen Bereich des Quartiers. 

Somit konzentriert sich der Kfz-Verkehr weit überwiegend am Eingangsbereich zum Grauenhofer Weg und das übrige Quar-
tier ist bis auf die angesprochenen Be- und Entladefahrten weitgehend Kfz-frei. 
 
Die Zahl der nachzuweisenden Stellplätze richtet sich nach der anzuwendenden Stellplatzsatzung der Stadt Aachen.  
Es wird nicht davon ausgegangen, dass sich der bestehende Parkdruck im Bereich Königsberger Straße / Stettiner Straße 
wesentlich erhöht. Ein möglicher Suchverkehr wird vermieden, da An- und Abfahrten über den Grauenhofer Weg erfolgen. 
Generell kommt es durch die Planung zu einer Zunahme des Verkehrs. In einem Verkehrsgutachten wurde festgestellt, 
dass der Grauenhofer Weg den zusätzlichen Verkehr problemlos aufnehmen kann. Die Situationen bei der bestehenden 
Einmündung Königsberger Straße und bei den beiden geplanten Einmündungen aus dem Plangebiet in den Grauenhofer 
Weg wurden ebenso im Gutachten bewertet. Demnach sind in den Einmündungen keine Probleme im Verkehrsfluss abseh-
bar. Insgesamt ist ein reibungsloser Verkehrsablauf zu erwarten. 
Die Planung löst keine wesentlichen Mehrbelastungen in den umgebenden Straßen aus. Ausbau und Erneuerung von be-
stehenden Straßen, Rad- und Fußwegen außerhalb des Plangebietes sind daher nicht Gegenstand der Planung.  
 
Durch die Anbindung an den Grauenhofer Weg wird davon ausgegangen, dass der Baustellenverkehr weniger Beeinträchti-
gungen für die benachbarte Wohnbebauung und die weiteren Nutzungen bedeutet. Beeinträchtigungen durch Baustellen-
verkehr im Grauenhofer Weg sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen. Es ist vorgesehen, im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens vom Bauherrn ein Baustellenkonzept erarbeiten zu lassen, um die negativen Auswirkungen zu mini-
mieren. 
Die Verkehrsflächen werden in Abstimmung mit der Fachverwaltung ausgestaltet. Die Befahrbarkeit durch Rettungs-, Feuer-
wehr- und Müllfahrzeuge etc. ist gewährleistet.  
 
Für das Wohnquartier ergibt sich je nach Bushaltestelle und Wohngebäude ein erweiterter Einzugsradius von 300m bis 
500m, womit die Erschließung des Plangebietes gesichert ist. 2022 wurde auf der Südseite des Grauenhofer Wegs gegen-
über der geplanten Einfahrt ins Plangebiet eine neue Bushaltestelle angelegt. Das Plangebiet wird durch mehrere Buslinien 
bedient und ist damit ausreichend angebunden. Verbesserungen in Takt- und Fahrzeiten und die Einbindung weiterer Linien 
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wäre wünschenswert, sind aber derzeit nicht vorgesehen. Mit Realisierung des Bauvorhabens erhöht sich die zu versor-
gende Bevölkerungszahl, sodass es ggf. mittel- bis langfristig zu einem Ausbau der Verbindungen kommen kann. 
 
Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes ist die Förderung von E-Mobilität und die Förderung der Nutzung von Fahrrädern be-
rücksichtigt. Grundsätzlich werden die Breiten, Schleppkurven und die Ausstattung der Verkehrsflächen entsprechend den 
verkehrlichen Anforderungen umgesetzt. Demnach sind die Verkehrsräume auf die größten Fahrzeuge, d.h. der Feuerwehr 
und Müllabfuhr ausgelegt. Es handelt sich um ein autoarmes Quartier mit einer deutlichen Geschwindigkeitsbegrenzung und 
ohne Vorrang für bestimmte Verkehrsarten. Die Straßen werden als Mischverkehrsflächen ausgebaut, so dass eine sepa-
rate Führung von Rad- und Fußwegen gezielt nicht vorgesehen ist. Der Fahrradverkehr wird auf den gemischt genutzten 
Verkehrsflächen geführt, so dass gerade auch Rücksicht auf Fußgänger*innen genommen werden muss.   
Es sind umfangreiche und wohnungsnah gelegene, private Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie Stationen für E-Bi-
kes und Lastenräder vorgesehen. Kfz-Stellplätze für Anwohner*innen und Besucher*innen hingegen sollen, wie oben be-
schrieben, in einer großen Tiefgaragenanlage im Eingangsbereich am Grauenhofer Weg untergebracht werden, so dass 
das neue Quartier möglichst Kfz-frei ist.  
Die Kfz-Stellplätze in der Tiefgarage sind mit Elektro-Ladestationen ausgestattet bzw. werden hierfür vorbereitet. Darüber 
hinaus sind verschiedene Stellplätze für Car-Sharing-Fahrzeuge vorgesehen. 
Die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen wird durch einen städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Aachen und 
den Investoren gesichert.  
Der Ausbau von Radwegen außerhalb des Plangebietes ist nicht Gegenstand der Planung. Am Grauenhofer Weg gibt es 
einen gemeinsamen Fuß- und Radweg. Eine Einrichtung eines separat geführten Radweges auf dem Grauenhofer Weg ist 
allerdings aufgrund des geringen Fuß- und Radverkehrsaufkommens in diesem Abschnitt und der zu geringen Ausbaubreite 
der Straße auch zukünftig nicht vorgesehen. 
Innerhalb des Plangebietes verläuft keine Radvorrangroute. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu: 

1.5 Lärmbelastung 

Im Rahmen des Planverfahrens wurde ein Gutachten zum Lärmschutz erarbeitet. Dieses beschäftigt sich mit den Auswir-
kungen des Verkehrslärms von der Autobahn und des Grauenhofer Weges sowie mit dem im Plangebiet verursachten Ver-
kehrslärm, insbesondere im Bereich der Ein- und Ausfahrt von Tiefgarage und Parkhaus. Darüber hinaus werden die Aus-
wirkungen des südlich angrenzenden landwirtschaftlichen Betriebes untersucht. 
Aus dem Gutachten ist zu entnehmen, dass durch die geplante Bebauung und Erschließung des Gebietes keine wesentli-
chen negativen Nachteile für die umgebende Bebauung entstehen. Auch der landwirtschaftliche Betrieb hat nicht mit Ein-
schränkungen seines Betriebes durch die heranrückende Wohnbebauung zu rechnen. Somit fügt sich die Planung in die 
Umgebung verträglich ein. 
Auf das Plangebiet hingegen wirkt der Verkehrslärm der Autobahn ein, was zur Überschreitung der Orientierungswerte der 
DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete im gesamten Plangebiet führt. Die Grenze zur Gesundheitsgefährdung (70 dB(A) 
am Tag und 60 dB(A) in der Nacht) wird weder tags noch nachts im Plangebiet überschritten, so dass das Planverfahren 
weitergeführt werden kann. Das Gutachten schlägt verschiedene Maßnahmen zum baulichen Schallschutz für die Innen-
räume vor. Darüber hinaus sind zum Aufenthalt geeignete Außenräume bereitzustellen. Betroffen sind einzelne Fassaden 
der südöstlich gelegenen Mehrfamilienhäuser und eine Fassade am Grauenhofer Weg. Die südöstlich gelegenen Häuser 
besitzen ruhigere Gartenflächen auf der von der Autobahn abgewandten Gebäudeseite. Für die Wohnungen am Grauen-
hofer Weg können ruhigere Freibereiche auf dem Parkhaus als Gartenflächen zur Verfügung gestellt werden. Diese Freibe-
reiche sind durch die Wohngebäude selbst zur Lärmquelle (Grauenhofer Weg) abgeschirmt.  
Zum Grauenhofer Weg ausgerichtete Balkone können zwar errichtet werden, sie dienen allerdings nicht zum (alleinigen) 
Aufenthalt der Bewohner*innen der jeweiligen Wohnung im Außenbereich. Hierfür müssen notwendigerweise die zuvor be-
nannten, ruhigeren Gartenbereiche zur Verfügung gestellt werden.  
Der Bebauungsplan setzt die weiteren Empfehlungen des Schallgutachtens um und trifft entsprechende schriftliche Fest-
setzungen zum Schutz vor Verkehrslärm. Dem Plangebiet werden Lärmpegelbereiche zugeordnet, die im Anhang der 
schriftlichen Festsetzungen dargestellt sind. Die umzusetzenden baulichen Schallschutzmaßnahmen orientieren sich an den 
Lärmpegelbereichen und sind zwingend umzusetzen. Wird im Baugenehmigungsverfahren anhand einer schalltechnischen 
Untersuchung nachgewiesen, dass die Anforderungen tatsächlich niedriger sind, als im Bebauungsplan festgesetzt, können 
geringere bauliche Maßnahmen zum Tragen kommen. 
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Die Autobahn verläuft östlich des Plangebietes. Der Bereich der öffentlich geförderten Wohnungen liegt im Westen und Nor-
den des Plangebietes. Eine Ausrichtung öffentlich geförderter Wohnungen zur Autobahn zwecks Abschirmung des Lärms 
besteht nicht. 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu: 

1.6 Bestehende Landwirtschaft 

Als städtebauliches Instrument steht die Bauleitplanung zur Verfügung, d.h. die Aufstellung des Flächennutzungsplans für 
die gesamtstädtische Entwicklung und von Bebauungsplänen für die kleinteilige Umsetzung der Ziele.  
Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche und gemischte Baufläche dargestellt. Der Bebauungsplan 
wird insofern als Baugebiet aus dem Flächennutzungsplan abgeleitet. Die Abwägung der Stadt Aachen zugunsten einer 
baulichen Entwicklung des Gebietes ist durch die Aufstellung des Flächennutzungsplans grundsätzlich erfolgt. Mit dem Be-
bauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den dringend benötigten Wohnraum in der Stadt Aachen 
geschaffen werden. 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eingezäunte landwirtschaftliche Fläche und private Gärten. Es ist nicht Bestandteil 
eines öffentlichen Naherholungsgebietes.  
Durch die Umsetzung der Planung wird es somit zum Wegfall von Weideflächen kommen. Die anderweitige Versorgung mit 
Weideflächen ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. In der Abwägung der Zielsetzung überwiegt die Schaffung von 
dringend benötigtem Wohnraum gegenüber dem Erhalt der landwirtschaftlichen Fläche. 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu: 

1.7 Infrastruktur 

In den letzten Jahren und auch aktuell verzeichnet die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Driescher Hof hohe Anmeldezah-
len, so dass die Platzkapazitäten in der Eingangsklasse zumeist vollständig in Anspruch genommen werden. Unter Berück-
sichtigung der umliegenden Grundschulen erscheint das Platzangebot zum jetzigen Zeitpunkt noch auskömmlich. Mögliche 
zusätzliche Bedarfe (Schule + Offene Ganztagsschule (OGS)), die über Zuzug in das Neubaugebiet Grauenhofer Weg ent-
stehen könnten, werden in Verbindung mit den vorliegenden Schülerprognosen des Sozialraums für die kommenden Jahre 
in den Blick genommen, um bei Bedarf frühzeitig Handlungsoptionen zur Schaffung weiterer Schulplätze zu prüfen. 
Bei den weiterführenden Schulen geht die Schulplanung aktuell davon aus, dass mit den bestehenden Schulen der einzel-
nen Schulformen gesamtstädtisch - auch unter Berücksichtigung des Neubaugebiets - ein auskömmliches Platzangebot 
vorgehalten werden kann.  
 
Im Driescher Hof sind verschiedene Einrichtungen für den täglichen Bedarf vorhanden. Allerdings ist dieses Angebot in den 
letzten Jahren zurück gegangen. Innerhalb des Plangebietes ist die Ansiedlung von größeren Einzelhandelsbetrieben nicht 
vorgesehen, da diese dem Ziel der Planung zur Schaffung von dringend benötigten Wohnungen entgegenstehen. Ergän-
zend wird die Ansiedlung einer Bäckerei mit Cafè und einer Arztpraxis zur Nahversorgung und Ergänzung des Angebotes 
angestrebt. Diese entsprechen den in Allgemeinen Wohngebieten zulässigen Nutzungen.  
Grundsätzlich handelt es sich hier um privatwirtschaftliche Entscheidungen einzelner Anbieter zum Erhalt oder zur Eröff-
nung von Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen etc., die von der Verwaltung nur begrenzt gelenkt werden können. Es 
wird davon ausgegangen, dass mit der Zunahme der Bevölkerung auch die Nachfrage im Stadtteil zunimmt und damit der 
Erhalt und die Ansiedlung solcher Betriebe im Driescher Hof wieder attraktiver wird.  
Aus städtebaulicher Sicht hat die Stadt Aachen lediglich lenkende Möglichkeiten, die im Zentren- und Nahversorgungskon-
zept der Stadt beschrieben sind. Der Driescher Hof und das Plangebiet liegen außerhalb der im Zentrenkonzept beschriebe-
nen Grenzen zentraler Bereiche, die für die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben vorgesehen sind. Somit 
ist es nicht Ziel der Stadt, Einzelhandelsbetriebe mit mehr als 800m² Verkaufsflächen im Plangebiet anzusiedeln. 
 
Der Bebauungsplan setzt für seinen Bereich Allgemeine Wohngebiete fest. Innerhalb dieser Baugebiete sind soziale (Infra-
struktur-) Einrichtungen und spezifische Wohnungen generell zulässig. Allerdings ist der Betrieb von Senioreneinrichtungen, 
etc. nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Einrichtungen außerhalb des Plangebietes sind ebenso nicht Gegenstand des 
Bebauungsplans. Alternative Wohnformen sind generell möglich und zulässig. Die Realisierung solcher Wohnformen ist 
abhängig von der späteren Nachfrage und kann nicht eingeschätzt werden.  
Innerhalb der Flächen des Baulandbeschlusses, die an die Stadt Aachen übergehen, ist ein Wohnhaus für Studierende mit 
kleinen Appartements geplant. Die überwiegende Zahl der Gebäude werden mit Aufzügen ausgestattet und barrierearm 
gestaltet, so dass ein möglichst breites Angebot geschaffen werden kann.  
Der Seniorenrat wird an Bebauungsplanverfahren i.d.R. nicht beteiligt und laut der Geschäftsordnung des Seniorenrates ist 
dies auch nicht vorgesehen. Im Rahmen der Abstimmungen zum Bebauungsplan wurde jedoch die Kommission 
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„Barrierefreies Bauen“ beteiligt. Der Seniorenrat ist in der Stadtteilkonferenz Driescher Hof vertreten und ist auf diesem Weg 
auch in die Abstimmungen zur Planung einbezogen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung zu: 

1.8 Grünstrukturen und -maßnahmen, Ausgleich 

Die bestehenden Bäume und Grünstrukturen wurden gutachterlich erfasst und hinsichtlich der Erhaltungswürdigkeit bewer-
tet. Hierbei wurde in Teilen das Eschentriebsterben (ETS) festgestellt, was zunehmend die Gesundheit der Bäume 
schwächt. Deren Vitalität wird zusätzlich durch Folgeerscheinungen des ETS mit Pilzkrankheiten und Insektenbefall einge-
schränkt. Darüber hinaus müssen die Bäume mit Habitus, Erscheinungsbild und Funktion in die zukünftige Grünstruktur 
integrierbar und die Verkehrssicherheit gegeben sein. Anhand der Empfehlungen und Abstimmung mit der Fachverwaltung 
wurden die möglichst zu erhaltenden Grünstrukturen bestimmt und der städtebauliche Entwurf entsprechend angepasst. 
Aufgrund der Planung, des Zustandes einzelner Bäume in Hinblick auf Gesundheit und Verkehrssicherheit sind nicht alle 
Bäume zu erhalten. So werden 13 Eschen gefällt. Zusätzlich entfallen 5 Hainbuchen und 2 Weiden. 13 Bäume sind zu er-
halten. Zusätzlich wird eine Rotbuchenreihe wieder zu einer Hecke zurückgeschnitten. 
 
Im Wesentlichen soll der Bereich mit vorhandenem Baumbestand - es handelt sich um einen Bestandsgarten - mit Bäumen, 
weiteren Gehölzen und dem Teich im westlichen Planbereich als Freibereich erhalten werden. Hierfür ist beispielsweise ein 
dort zuvor im städtebaulichen Entwurf geplantes Gebäude entfallen. Entlang des Grauenhofer Weges verläuft zum Teil eine 
Heckenstruktur, die aufgrund der Änderung des Verkehrskonzeptes und der dortigen Lage des Parkhauses nicht erhalten 
werden kann. In diesem Bereich setzt der Bebauungsplan eine Neupflanzung fest, die große Teile der Hecke ersetzen soll. 
Auf den Nachbargrundstücken stehen vereinzelt zu schützende Bäume. Zum Erhalt dieser Bäume wurden sie vermes-
sungstechnisch aufgenommen um Wurzel- und Kronenbereiche zu bestimmen und die Lage der geplanten Gebäude im 
Plangebiet entsprechend angepasst.  
Um einen Ausgleich herzustellen, sind im Plangebiet 60 Bäume zu pflanzen. Die Pflanzbäume werden in den Schriftlichen 
Festsetzungen zum Bebauungsplan mit Art, Mindestgröße und Qualität festgesetzt.  
Darüber hinaus werden verschiedene andere Pflanzmaßnahmen, wie die Errichtung extensiv begrünter Dächer festgesetzt. 
Aus Sicht der Verwaltung konnte der Eingriff in die bestehende Grünstruktur minimiert werden. 
Im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Bebauungsplan werden die Eingriffe durch die Planung und der ökologische 
Ausgleich betrachtet. Hierbei wird der Ausgangszustand des Plangebietes bewertet und dem Planzustand gegenüberge-
stellt. Beim Planzustand ist die Versiegelung der Fläche negativ zu beurteilen, die Gestaltung von Freiflächen, Pflanzmaß-
nahmen etc. gehen positiv in die Bilanzierung ein. Bei der Gegenüberstellung weist der Bebauungsplan einen negativen 
Gesamtbiotopwert auf, was dazu führt, dass ökologische Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets durchgeführt 
werden müssen. Die Durchführung dieser Maßnahmen wird im städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan vor Satzungs-
beschluss geregelt.  
Mit dem Bebauungsplan sollen dennoch weiterhin die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den dringend benötigten 
Wohnraum in der Stadt Aachen geschaffen werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu: 

1.9 Artenschutz 

Im Rahmen der Planung wurde eine Artenschutzprüfung durchgeführt. Die Artenschutzprüfung empfiehlt Vermeidungsmaß-
nahmen, wie z.B.:  

˗ Abrissarbeiten und Rodung von Bäumen und Sträuchern im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar.  
˗ Kontrolle und Dokumentation durch eine ökologische Bau-, bzw. Umweltbaubegleitung vor Beseitigung von Gebäu-

den und Grünstrukturen.  
˗ Kompost- und Totholzhaufen, sowie die Brennholzstapel müssen händisch abgeräumt werden. Diese Arbeiten 

müssen von einer ökologischen Baubegleitung kontrolliert und dokumentiert werden.  
Zudem müssen folgende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ausgeführt werden. Anbringung von: 

˗ 10 Nistkasten aus Holzbeton mit ovalem Flugloch z.B. für Kohlmeise, Haussperling, Feldsperling, Kleiber, Wende-
hals & Fledermäuse,  

˗ 10 Fledermausspaltenkästen aus Holzbeton und 
˗ 10 Halbhöhlen- bzw. Nischenbrüternistkästen aus Holzbeton für z.B. Hausrotschwanz, Bachstelze, Rotkehlchen, 

Zaunkönig und Grauer Fliegenschnäpper  
an umliegenden Bäumen bzw. Gebäuden. Standorte müssen mit der Umweltbehörde abgestimmt werden. 
 
Mit Durchführung dieser Maßnahmen werden keine Zugriffsverbote nach § 44 I BNatSchG durch die Planung ausgelöst.  
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Die negativen Auswirkungen der Planung werden nicht als erheblich eingestuft und durch die Ausgleichsmaßnahmen zum 
Teil kompensiert. 
 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen.  
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2. Eingabe Münsterstraße vom 12.12.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 2: 
 

2.1 Wohnbauflächenbedarf, bauliche Entwicklung des Plangebietes 

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche / der Fläche für die Landwirtschaft (Weide) und der angeregten Alternative, 
den Wohnraumbedarf durch Sanierung des baulichen Bestandes im Driescher Hof und durch Nutzung von Leerständen in 
Aachen zu decken, wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
 
 

2.2 Verkehrserschließung 

Hinsichtlich des Aspekts der Erhöhung der Verkehrsbelastung und des Parkdrucks durch die Planung sowie Situation der 
ÖPNV-Anbindung wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.4 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 

2.3 Grünstrukturen und -maßnahmen, Ausgleich 

Hinsichtlich des Aspekts zum Erhalt bestehender Grünstruktur und zum Ausgleich der Baumaßnahmen wird auf die Antwort 
zur Stellungnahme 1.8 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
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3. Eingabe Königsberger Straße vom 20.12.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 3: 
 
Der Anreger listet aus seiner Sicht Vor- und Nachteile der beiden ehemals vorgestellten Konzepte auf und spricht sich für 
das Konzept „Höfe“ aus. Grundlage des Bebauungsplans ist der Entwurf „Höfe“ geworden. Weitere konkrete Anregungen 
können nicht abgeleitet werden. 
 
Negativ wird angeführt, dass die geplante Bebauung im Randbereich zur Bestandsbebauung zu hoch sei. Die Neubebau-
ung sei auch zu nah an der Bestandsbebauung geplant.  
 
Im Folgenden werden die städtebauliche Konzeption und die Auswirkungen auf die Nachbarbebauung dargelegt. Wesentli-
che Nachteile für die Nachbarbebauung werden nicht gesehen. 
 

3.1 Höhenkonzept der Gebäude, Haustypen, Auswirkungen auf Nachbarbebauung 

Das städtebauliche Konzept sieht eine Bebauung mit zwei- bis viergeschossigen Gebäuden in einer Mischung Mehrfamili-
enhäusern, so genannten Townhouses, die in ihrem Erscheinungsbild mit Reihen-Einfamilienhäusern vergleichbar sind, vor. 
Auch aufgrund der Anregungen wurde auf eine fünfgeschossige Bebauung verzichtet. Eine Hochhausbebauung ist nicht 
vorgesehen, so dass die Bebauung nicht mit dem Driescher Hof vergleichbar ist. Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet 
stehen im Norden (Stettiner Straße 111 bis 143) zweigeschossige Wohngebäude, im Westen zweigeschossige (Königsber-
ger Straße 41, 43) und eingeschossige (Königsberger Straße 51 bis 57) Gebäude und am Grauenhofer Weg ein- und zwei-
geschossige Gebäude auf. 
Am nördlichen Rand sieht der städtebauliche Entwurf die Errichtung von zwei dreigeschossigen, einem viergeschossigen 
Gebäude sowie einem zweigeschossigen Gebäude vor. Die drei- und viergeschossigen Gebäude sind so angeordnet, dass 
lediglich die schmaleren Giebelseiten zu den Bestandsgebäuden zeigen. Zwischen den geplanten und bestehenden Gebäu-
den liegt ein Abstand von mindestens 25 m, der als ausreichend betrachtet wird.  
Im Westen ist die Errichtung von zwei dreigeschossigen Gebäuden vorgesehen. Der Abstand der Plangebäude zu den Ge-
bäuden der Gartenhofanlage Königsberger Straße 51 bis 57 wurde geringfügig erweitert und beträgt mindestens 17 m. Zwi-
schen Bestands- und Plangebäuden liegen Zuwegungen und jeweils Vorgartenbereiche. Das südwestliche Plangebäude ist 
so angeordnet, dass lediglich die schmalere Stirnseite zu den Bestandsgebäuden zeigen. Der Abstand zu den Gebäuden 
Königsberger Straße 41, 43 und dem geplanten viergeschossigen Gebäude im Nordwesten beträgt mehr als 40 m. Die ge-
nannten Abstände werden als ausreichend betrachtet.  
In einer Simulation der Besonnungsdauer nach DIN 17037 wurde die Quantifizierung der Stunden direkter Sonneneinstrah-
lung auf die Gebäudeflächen aller direkt ans Plangebiet angrenzenden Nachbargrundstücke vorgenommen und bewertet. 
Hierbei wurde der 21. März als Analysedatum verwendet, die Sonneneinstrahlung auf die Gebäude aus Richtung Süden, 
Norden, Osten und Westen betrachtet und die Veränderung durch die Neubebauung in der Qualitätsstufe „erfüllt“ (mindes-
tens 1,5 Stunden Sonnenlichtdauer) berechnet. Darüber hinaus wurden die Sonnenstunden in den Gartenbereichen der 
Nachbargrundstücke im März, Juni und Dezember ermittelt und die Auswirkungen durch die neue Bebauung dargestellt.  
Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass es insgesamt zu keiner wesentlichen Verschlechterung bei den bestehenden 
Gebäuden kommt (Reduzierung von 3% Sonnenlicht an den Fassadenflächen insgesamt in der Stufe „erfüllt“). Bei den Gar-
tenbereichen variieren die Ergebnisse je nach Jahreszeit.  
Im März (repräsentativ für die Frühjahrs-/Herbstsaison) ergibt sich eine Reduzierung der direkten Sonneneinstrahlung ins-
besondere nach Norden, Nordosten und Nordwesten des Plangebietes. Die betroffenen Gartenbereiche erhalten jedoch 
immer noch 7-9 Stunden direktes Sonnenlicht. Der kritischste Bereich, ein Teilbereich der Gartenfläche direkt nördlich des 
Plangebietes, erfährt eine bedeutende Reduzierung auf 1-2 Stunden. 
Im Juni (repräsentativ für die Sommersaison) ist die Beschattung durch die neuen Gebäude minimal. Nur einige kleine Be-
reiche östlich und westlich des Plangebietes erfahren eine geringfügige Reduzierung des direkten Sonnenlichts. 
Im Dezember (repräsentativ für die Wintersaison) ist der Schatteneffekt der neuen Gebäude aufgrund der niedrigeren Son-
nenwinkel stärker ausgeprägt. Die am meisten betroffenen Bereiche sind die Gartenbereiche nördlich des Plangebietes, wo 
die Stunden direkter Sonneneinstrahlung auf 1-2 Stunden reduziert wurden. 
 

3.2 Verkehrserschließung 

Hinsichtlich des Aspekts der Erhöhung des Parkdrucks durch die Planung wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.4 ver-
wiesen.  
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Die Anregung zur Einführung eines Anwohnerparkens im Driescher Hof betrifft den Bebauungsplan nicht. Es handelt sich 
um eine ordnungsrechtliche Maßnahme außerhalb des Plangebietes des Bebauungsplans, die durch den Bebauungsplan 
nicht geregelt werden kann.  
 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
  



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

19 
 

4. Eingabe Stettiner Straße vom 07.12.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 4: 
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4.1 Verschärfung sozialer Probleme im Driescher Hof: hoher Anteil von Mehrfamilienhäusern, Errichtung von 

Hochhäusern, Bau von geförderten Wohnungen 

Aus Sicht der Verwaltung wird das städtebauliche Konzept mit seiner geplanten Struktur positiv gewertet. Zur weiteren Be-
schreibung der städtebaulichen Konzeption wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.2 verwiesen. Die geplante Dichte stellt 
ebenso einen sinnvollen Umgang mit dem knappen Schutzgut „Boden“ dar, so dass bewusst auf eine sehr lockere Bebau-
ung, beispielsweise durch Einfamilienhäuser, verzichtet wird. Es handelt sich um ein attraktives Quartier mit guter Durchmi-
schung von Geschosswohnungen und Townhouses. Townhouses stellen eigentumsrechtlich keine Einfamilienhäuser dar, 
ähneln aber diesen in ihrer Erscheinung sehr stark.  
Im Plangebiet ist eine größere Anzahl geförderter Wohnungen vorgesehen (ca. 1/3). Ziel der Stadt Aachen ist die Bereitstel-
lung dieser dringend benötigten Wohnungen. Dennoch handelt es sich um ein Quartier mit guter Durchmischung von geför-
derten, frei finanzierten Wohnungen und Häusern. Eine Verstärkung von sozialen Problemen oder Konflikten wird nicht ge-
sehen. 
 
Anzumerken ist noch, dass Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Driescher Hofes nicht Gegenstand des Be-
bauungsplans sind und diese im Rahmen des Planverfahrens auch nicht Gegenstand sein können. In Hinblick auf den Be-
stand im Driescher Hof und den bestehenden sozialen Konflikten sind keine unmittelbaren Verbesserungen, aber auch 
keine Verschlechterungen durch den Bebauungsplan zu erwarten.  
 
Im Rahmen des ISEK-Prozesses gibt es bereits Gespräche mit Eigentümer*innen im Driescher Hof, um zu einer (energeti-
schen) Sanierung zu motivieren. Langfristig ist von Seiten der Stadt Aachen die Etablierung von entsprechenden Beratungs-
angeboten geplant.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 

4.2 Niederschlagswasser 

Hinsichtlich des Aspekts Wasserprobleme, überflutete Keller, Wasserableitung, Kanalisation und Regenrückhaltung wird auf 
die Antwort zur Stellungnahme 1.3 in verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen.   
 
 

4.3 Verkehrserschließung 

Hinsichtlich des Aspekts der Erhöhung der Verkehrsbelastung durch die Planung und Andienung des Baustellenverkehrs 
wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.4 verwiesen. In 1.4 wird das Verkehrskonzept insgesamt, auch über die Anregung 
hinausgehend beschrieben. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen.  
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5. Eingabe vom 18.12.2022 

 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 5: 
 

5.1 Verkehrserschließung 

Hinsichtlich des Aspekts der Erhöhung der Verkehrsbelastung durch die Planung wird auf die Antwort zur Stellungnahme 
1.4 verwiesen. In 1.4 wird das Verkehrskonzept insgesamt, auch über die Anregung hinausgehend beschrieben. 
Die angesprochenen Fahrradstraßen sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. Es wurde ein Mobilitätskonzept 
erstellt, das die unter 1.4 beschriebenen Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Verkehrs und Förderung der 
Radnutzung beinhaltet. 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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6. Eingabe Stettiner Straße vom 07.12.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 6: 
In der Anregung werden zum Teil stichwortartig verschiedene Aspekte tangiert. Im Folgenden werden die entsprechenden 
Verweise gegeben, die die Themen teils ausführlicher behandeln. Hierdurch wird ein größerer Überblick ermöglicht. 
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6.1 Wohnbauflächenbedarf, bauliche Entwicklung des Plangebietes 

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche / der Fläche für die Landwirtschaft (Weide) wird auf die Antwort zur Stellung-
nahme 1.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
 
 

6.2 Artenschutz 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.9 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen.  
 
 

6.3 Erhöhung Umgebungstemperatur durch Bebauung der Freiflächen, Klimaschutz, Durchlüftung  

Im Rahmen des Planverfahrens wurde ein Klimagutachten erarbeitet, das die Auswirkungen der Planung prüft und bewertet. 
Generell ist mit der Bebauung von einer Beeinträchtigung der lokalklimatischen Verhältnisse und der Durchlüftung auszuge-
hen. Eine Bewertung der Auswirkungen hängt nicht nur von der Intensität der möglichen Effekte, sondern auch von der be-
reits vorhandenen Belastungssituation ab. In der Zusammenfassung stellt das Gutachten fest, dass die geplante Bebauung 
zwar zu einem Verlust an Kaltluftproduktionsfläche führt. Diese ist, gemessen am gesamten Einzugsgebiet des Kaltluft-
stroms westlich des Grauenhofer Wegs, aber sehr gering, so dass sich keine großräumigen Auswirkungen auf die Kaltluft-
versorgung von Aachen ergeben. Auswirkungen sind im unmittelbaren Nahbereich zu erwarten, der aber weder besonders 
thermisch belastet noch signifikante Luftschadstoffquellen aufweist. Die Planung führt also zu keiner wesentlichen Ver-
schlechterung. Das Gutachten ist Bestandteil der Unterlagen zur öffentlichen Auslegung und für alle Interessierten einseh-
bar.  
Zur Minimierung der lokalklimatischen Einflüsse der geplanten Bebauung auf das Plangebiet und die Umgebung wurden im 
Klimagutachten Planungshinweise formuliert, die in die Planung eingeflossen sind. Beispielsweise hat die Veränderung der 
Gebäudestellungen dazu beigetragen, dass die Belüftung der Baugebiete und die Aufenthaltsqualität in den Straßen, We-
gen und Grünbereichen verbessert werden konnte. Hiermit einher geht eine Verbesserung der Besonnungssituation.  
Darüber hinaus wird ein vorhandener Grünbereich erhalten. Entsprechend der Festsetzungen im Bebauungsplan sind die 
privaten Freiflächen und Dächer zu begrünen. Die Retention wird gefördert. 
Der Umweltbericht zum Bebauungsplan prüft und bewertet Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter und erarbeitet 
Maßnahmen, um die negativen Auswirkungen größtmöglich zu reduzieren.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 

6.4 Verkehrserschließung 

Hinsichtlich des Aspekts des erhöhten Parkdrucks auf der Stettiner Straße und der Haupterschließung für den motorisierten 
Individualverkehr über den Grauenhofer Weg wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.4 verwiesen. In 1.4 wird das Ver-
kehrskonzept insgesamt, auch über die Anregung hinausgehend beschrieben. 
Die Haupterschließung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt, wie angeregt, über den Grauenhofer Weg. Es wurde 
ein Mobilitätskonzept erstellt, das die Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Verkehrs und zur Förderung der 
Radnutzung beinhaltet. Die unter 1.4 beschriebenen Maßnahmen sollen auch dazu führen, einen zusätzlichen Parkdruck 
auf der Stettiner Straße zu vermeiden. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
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6.5 Niedrige Bebauung 

Hinsichtlich des Aspekts „niedrige Bebauung“ wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.2 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

6.6 Wasserschutz 

Hinsichtlich des allgemeinen Aspekts „Wasserschutz“ wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.3 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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7. Eingabe Stettiner Straße 121 

 

 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 7: 
 

7.1 Verkehrserschließung 

Hinsichtlich der Aspekte des Parkdrucks in der Stettiner Straße, der Erhöhung der Verkehrsbelastung und der Erschließung 
über den Grauenhofer Weg wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.4 verwiesen.  
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Wie angeregt erfolgt die Haupterschließung für den motorisierten Individualverkehr über den Grauenhofer Weg. Es wurde 
ein Mobilitätskonzept erstellt, das die Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Verkehrs und zur Förderung der 
Radnutzung beinhaltet. Die unter 1.4 beschriebenen Maßnahmen sollen auch dazu führen, einen zusätzlichen Parkdruck 
auf der Stettiner Straße zu vermeiden. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 

7.2 Abstand der Neubebauung zum Bestand 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 3.1 verwiesen.  
Für die geplanten Häuser werden Höhenbegrenzungen festgesetzt. Unter 3.1 wird das Höhenkonzept der geplanten Ge-
bäude, die Haustypen und auch die Auswirkungen auf die Nachbarbebauung beschrieben. Dieses Konzept soll auch dazu 
beitragen, eine Verträglichkeit für die bestehende Bebauung zu gewährleisten. 
 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 

7.3 Verschärfung sozialer Probleme im Driescher Hof: hoher Anteil von Mehrfamilienhäusern, Errichtung von 
Hochhäusern, Bau von geförderten Wohnungen 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 4.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 

7.4 Artenschutz 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.9 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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8. Eingabe Stettiner Straße 121 

 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 8: 
 

8.1 Artenschutz 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.9 verwiesen.  
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Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

8.2 Wasserabfluss bei Starkregen 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.3 verwiesen. Unter 1.3 wird das Entwässerungskonzept 
in Gänze beschrieben. Das Konzept beinhaltet auch die Beseitigung von Niederschlagswasser und die Berücksichtigung 
von Starkregenereignissen. Damit wird sichergestellt, dass kein Niederschlagswasser mehr auf die benachbarten Grundstü-
cke läuft.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

8.3 Problematisches Zusammenleben durch zu viele Wohneinheiten 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 4.1 verwiesen. 4.1 beschäftigt sich mit der befürchteten 
Verschärfung sozialer Probleme im Driescher Hof aufgrund des hohen Anteils von Mehrfamilienhäusern, was eine „zu hohe“ 
Zahl der Wohnungen impliziert, und dem Bau von geförderten Wohnungen. Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich bei 
der Planung um ein Quartier mit guter Durchmischung von geförderten, frei finanzierten Wohnungen und Häusern. Eine 
Verstärkung von sozialen Problemen oder Konflikten wird nicht gesehen. 
 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
 

8.4 Höhenkonzept der Gebäude 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 3.1 verwiesen. Unter 3.1 wird das Höhenkonzept der ge-
planten Gebäude, die Haustypen und auch die Auswirkungen auf die Nachbarbebauung beschrieben. Hochhäuser werden 
nicht geplant. Dieses Konzept soll auch dazu beitragen, eine Verträglichkeit für die bestehende Bebauung zu gewährleisten. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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9. Eingabe vom 17.12.2022 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 9: 
 

9.1 Verschärfung sozialer Probleme im Driescher Hof 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 4.1 verwiesen.  
Die Anregung bezieht verschiedene weiter Aspekte in den Zusammenhang, die vorhandenen sozialen Problem im Drie-
scher Hof durch die Planung zu verschärfen. Es werden kleinere Gebäude mit Fokus auf Reihenhäuser, die Einbindung von 
Nahversorgungseinrichtungen in die Planung und die Förderung von Elektromobilität genannt.  
Auch wenn die Ausführungen nicht unmittelbar mit den sozialen Problemen im Zusammenhang gestellt werden, wird auf die 
entsprechenden Antworten zu anderen Stellungnahmen verwiesen: Informationen zur geplanten baulichen Struktur enthält 
die Antwort zur Stellungnahme 3.1. Informationen zur Förderung von Elektromobilität enthält die Antwort zur Stellungnahme 
1.4. Informationen zur Einbindung von Nahversorgungseinrichtungen enthält die Antwort zur Stellungnahme 1.7.  
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Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

9.2 Wohnbauflächenbedarf, bauliche Entwicklung des Plangebietes 

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche / der Fläche für die Landwirtschaft (Weide) und der angeregten Alternative, 
den Wohnraumbedarf durch Sanierung des baulichen Bestandes im Driescher Hof und durch Nutzung von Leerständen in 
Aachen zu decken, wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 

9.3 Lärmschutz zur Autobahn A44 

Hinsichtlich des Lärmschutzes zur A44 wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.5 verwiesen.  
 
In einem Lärmgutachten wurden über den Lärm der A44 hinaus auch weitere Lärmquellen betrachtet, die auf das Plange-
biet einwirken (Verkehrslärm des Grauenhofer Weges und Lärm der landwirtschaftlichen Hofstelle). Aktive Lärmschutzmaß-
nahmen zur A44 sind nach den Ergebnissen des Gutachtens nicht notwendig. Auswirkungen der vorhandenen Lärmquellen 
auf die bestehende Bebauung war nicht Gegenstand der Untersuchung. Allerdings wurde untersucht, ob die Planung ihrer-
seits Lärmbelastungen für die bestehende Bebauung auslösen. Nach den Ergebnissen des Gutachtens ist die Planung 
möglich und verträglich.  
Insofern wurde der Anregung zur Betrachtung des Lärms der A44 gefolgt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 

9.4 Umgang mit Regenwasser, Schutz bei Starkregenereignissen 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.3 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
  



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

31 
 

10. Eingabe Stettiner Straße  

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 10: 
 

10.1 Sozialer Situation im Driescher Hof entgegenwirken 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 4.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

10.2 Wohnbauflächenbedarf, bauliche Entwicklung des Plangebietes 

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche / der Fläche für die Landwirtschaft (Weide) bis andere Alternativen im Stadt-
gebiet ausgeschöpft sind, wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.1 verwiesen.  
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Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 

10.3 Höhenkonzept der Gebäude, Errichtung von Hochhäusern, Auswirkungen auf Nachbarbebauung, Hausty-
pen 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 3.1 verwiesen. Hochhäuser, wie im Kernbereich Driescher 
Hof sind nicht geplant. Eine Reduzierung der Geschosse von 5 auf maximal 4 wurde im Plankonzept vorgenommen. Inso-
fern wurde der Anregung schon gefolgt.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

10.4 Einkaufsmöglichkeiten im Bereich Driescher Hof und im Plangebiet 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.7 verwiesen.  
Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes lässt bestimmte Einzelhandelsnutzungen und andere Gewerbebetriebe 
unter bestimmten Voraussetzungen zu. Eine Ansiedlung von Einzelhandel- oder Dienstleistungsbetrieben im Plangebiet 
muss aber im Zusammenhang mit dem Versorgungsgebiet im Driescher Hof geprüft und bewertet werden. Es darf zu keiner 
Konkurrenzsituation im Gebiet führen 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
 
 

10.5 Förderung von E-Mobilität 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf den entsprechenden Abschnitt in der Antwort zur Stellungnahme 1.4 verwiesen. Eine För-
derung der E-Mobilität ist vorgesehen. Insofern wurde der Anregung schon gefolgt.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
 
 

10.6 Umgang mit Regenwasser, Schutz bei Starkregenereignissen 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.3 verwiesen. Ein Entwässerungskonzept wurde erarbei-
tet. Insofern wurde der Anregung schon gefolgt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

10.7 Lärmschutz zur Autobahn A44 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.5 verwiesen. In einem Lärmgutachten wurden über den 
Lärm der A44 hinaus auch weitere Lärmquellen betrachtet, die auf das Plangebiet einwirken (Verkehrslärm des Grauen-
hofer Weges und Lärm der landwirtschaftlichen Hofstelle). Aktive Lärmschutzmaßnahmen zur A44 sind nach den Ergebnis-
sen des Gutachtens nicht notwendig. Auswirkungen der vorhandenen Lärmquellen auf die bestehende Bebauung war nicht 
Gegenstand der Untersuchung. Allerdings wurde untersucht, ob die Planung ihrerseits Lärmbelastungen für die bestehende 
Bebauung auslösen. Nach den Ergebnissen des Gutachtens ist die Planung möglich und verträglich.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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11. Eingabe Stettiner Straße vom 25.11.2022 

 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 11 
 
 

11.1 Artenschutz 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.9 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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Eingabe Stettiner Straße vom 19.12.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 11: 
11.1, -10., -11. -12,  Flächennutzungsplan, Wohnbauflächenbedarf, Verringerung der Wohnqualität 

In der Anregung wird Bezug auf den Flächennutzungsplan genommen (Ziffer 1. und 11.). Die Anregungen in 1. und 11. wer-
den dahingehend verstanden, dass sie sich gegen die Bebauung generell wendet. Gegen die Bebauung der heutigen Frei-
fläche / landwirtschaftliche Fläche wendet sich auch die Ziffer 10. Darüber hinaus soll überprüft werden, ob die Erschließung 
des Plangebietes über die Stettiner Straße auf der Grundlage des Flächennutzungsplans möglich ist.  
Grundsätzlich ist anzumerken, dass der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ist.  
Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche / der Fläche für die Landwirtschaft (Weide), wird insbesondere auf die Wohn-
bauflächenbedarfsanalyse im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplans verwiesen.  
Bezüglich der Abwägung zur baulichen Entwicklung des Plangebietes wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.1 verwie-
sen. 
In Ziffer 12. der Anregung wird ausgesagt, dass die Summe der Argumente zeigt, dass sich die Wohnqualität stark ver-
schlechtert. Die Bebauung einer Freifläche führt immer zu einer örtlichen Veränderung. Beispielsweise nehmen die Versie-
gelung und die Verkehrsbelastung zu. Aus Sicht der Verwaltung können die negativen Auswirkungen größtmöglich ausge-
glichen und kompensiert werden, so dass die Planung für die heutigen Anwohner*innen verträglich ist. Dem gegenüber 
steht der Bedarf an dringend benötigtem Wohnraum in Aachen, der in diesem Falle höher bewertet wird. 
 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 
11.2, -4.,- 9. Verkehrserschließung, ruhender Verkehr, ÖPNV 

Hinsichtlich der Aspekte der Erschließung des Plangebietes über die Stettiner Straße (Ziffern 1. und 2.), der Erhöhung der 
Verkehrsbelastung und des Parkdrucks (Ziffer 4.) durch die Planung sowie Situation der ÖPNV-Anbindung (Ziffer 9.) wird 
auf die Antwort zur Stellungnahme 1.4 verwiesen. Es wurde ein Mobilitätskonzept erarbeitet, das die genannten Aspekte 
berücksichtigt. 
Die Haupterschließung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt nun über den Grauenhofer Weg und die Stettiner 
Straße wird nur noch untergeordnet zur Erschließung genutzt. Das Mobilitätskonzept geht auf die Parkplatzsituation und 
den ÖPNV ein. Im Mobilitätskonzept sind die Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Verkehrs und zur Förderung 
der Radnutzung erläutert. Diese, auch unter 1.4 beschriebenen Maßnahmen sollen auch dazu führen, einen zusätzlichen 
Parkdruck auf der Stettiner Straße zu vermeiden.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
11.3 Hochwasser, Schutz bei Starkregenereignissen, Quellbereiche  

Hinsichtlich der Aspekte aus Ziffer 3. Quellgebiet, Hochwasser und Starkregen wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.3 
verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
11.5, -6. Höhenkonzept der Gebäude, Bauabstände 

Hinsichtlich des Aspekts der Höhe der Gebäude in Ziffer 5. der Anregung wird auf die Antwort zur Stellungnahme 3.1 ver-
wiesen. Von einer erdrückenden Wirkung der geplanten Gebäude auf die Bestandsbebauung entlang der Stettiner Straße 
kann nicht ausgegangen werden. Es sind hier zwei-, dreigeschossige Häuser und nur an einer Stelle ein viergeschossiges 
Gebäude mit der Giebelseite zum Grundstück Stettiner Straße Nr. 125 hin, geplant. Die Gebäude befinden sich in einem 
Abstand von ca. 60m zum Bestandsgebäude, so dass von einer erdrückenden Wirkung nicht ausgegangen werden kann.  
Die Abstandsflächen der geplanten Gebäude sind im Rahmen der Baugenehmigung nachzuweisen.  
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Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
11.7, -8. Bestandsgrün, Artenschutz 

Hinsichtlich der in den Ziffern 7. zum Erhalt des Bestandsgrüns und Ziffer 8. zum Artenschutz genannten Aspekte wird auf 
die Antworten zu den Stellungnahme 1.8 und 1.9 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 
11.14 Mangelnde Beteiligung der Bevölkerung 

Das Bebauungsplanverfahren wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches durchgeführt. Eine Ver-
anstaltung zur Information und Anhörung der Bürger*innen hat ortsnah zum Plangebiet stattgefunden. Darüber hinaus ste-
hen umfangreiche Informationen zur Ansicht im Internet bereit. 
Mängel an der Beteiligung werden nicht erkannt.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
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12. Eingabe Stettiner Straße vom 07.12.2022 (Anlage zu Eingabe 11)  

 



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

40 
 

 
  



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

41 
 

 
 



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

42 
 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Eingabe Nr. 12: 
 

12.1 Sozialer Aspekt des Neubauvorhabens, sozialer Brennpunkt 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 4.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. . 
 
 

12.2 Architektonisch-städtebaulicher Aspekt der Neubebauung 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 3.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
 
 

12.3 Schulische Situation des Driescher Hofs 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.7 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

12.4 Verkehrserschließung  

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.4 verwiesen.  
Die Haupterschließung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt, wie angeregt, über den Grauenhofer Weg. Es wurde 
ein Mobilitätskonzept erstellt, das die Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Verkehrs und zur Förderung der 
Radnutzung beinhaltet (siehe 1.4).  
Insofern wurde der Anregung schon gefolgt.  
 
Abwägungsvorschlag 
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Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

12.5 Lärmaufkommen 

Hinsichtlich des Lärmaufkommens der A44 wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.5 verwiesen. In einem Lärmgutachten 
wurden über den Lärm der A44 hinaus auch weitere Lärmquellen betrachtet, die auf das Plangebiet einwirken (Verkehrs-
lärm des Grauenhofer Weges und Lärm der landwirtschaftlichen Hofstelle). Aktive Lärmschutzmaßnahmen zur A44 sind 
nach den Ergebnissen des Gutachtens nicht notwendig. Auswirkungen der vorhandenen Lärmquellen auf die bestehende 
Bebauung war nicht Gegenstand der Untersuchung. Allerdings wurde untersucht, ob die Planung ihrerseits Lärmbelastun-
gen für die bestehende Bebauung auslösen. Nach den Ergebnissen des Gutachtens ist die Planung möglich und verträglich.  
Insofern wurde der Anregung zur Betrachtung des Lärms der A44 gefolgt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen.  
 
 

12.6 Geologisch-hydrologische Situation im Plangebiet  

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 4.2 verwiesen. Ein Entwässerungskonzept wurde erarbei-
tet, das u.a. auch die Aspekte der Anregung berücksichtigt. Der Anregung wurde insofern schon gefolgt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen.  
 
 

12.7 Artenschutz 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.9 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen.  
 
 

12.8 Erhalt einer bäuerlichen Existenz 

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Fläche für die Landwirtschaft (Weide) wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.1 und 
1.6 verwiesen.   
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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13. Eingabe Wilbankstraße vom 21.12.2022 

 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 13: 
 

13.1 Wohnbauflächenbedarf, bauliche Entwicklung des Plangebietes, Förderprogramm  

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche / der Fläche für die Landwirtschaft (Weide) und der angeregten Alternative, 
den Wohnraumbedarf durch Baulückenschließung, Umwidmung und Umbau von Büro- und Gewerbegebäuden zu decken, 
wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.1 verwiesen. 
Hierbei sei gesondert darauf verwiesen, dass der Umbau von Einfamilienhäusern in Verantwortung der Eigentümer*innen 
liegt. Für die Generierung von zusätzlichen Wohneinheiten wird hier verwiesen auf das „Wohnraumförderungsprogramm 
mitgeDACHt“ der Stadt Aachen.  
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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14. Eingabe Königsberger Straße vom 23.11.2022 

 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 14: 
 

14.1 Erhalt heutige Freifläche/ Fläche für die Landwirtschaft (Weide)  

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antworten zu den Stellungnahmen 1.1 und 1.6 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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14.2 Fehlender Spielplatz Bereich Driescher Hof und Plangebiet  

In fußläufiger Entfernung von <400 m zum Plangebiet befinden sich insgesamt 2 Spielplätze sowie 1 Bolzplatz (Stettiner 
Str., ca. 200 m bzw. 300 m entfernt; Hermann-Sudermann-Str., ca. 200 m entfernt; Entfernungen jeweils von Plangebiets-
mitte gemessen) 
Die Spiel- und Bolzplätze wurden im Zeitraum 2019 bis 2023 erneuert.  
 
Spielplatz Hermann-Sudermann Straße: 
Als Ergänzung zu den vorhandenen Spielmöglichkeiten erfolgte im Juni 2020 der Aufbau von drei Kleinkindergeräten. Es 
wurden vier veraltete Holzbänke gegen drei neue Metallbänke ausgetauscht. Die an dem Spielplatz angrenzende 
Boulebahn wurde saniert. Der Platz ist für Kleinkinder, Kinder bis ca. 10 Jahre und Erwachsene (Boule) geeignet. Er ist in 
einem gut nutzbaren Zustand. Zukünftig könnten noch Einzahlmaßnahmen erfolgen (z. B. Plattenweg erneuern, 1-2 neue 
Geräte). 
 
Spiel-/Bolzplatz Stettiner Straße, Bereich Bolzplatz: 
Die Sanierung des vorhandenen Bolzplatzes wurde Ende 2019 ausgeschrieben und 2020 durchgeführt. Der Bolzplatz er-
hielt einen neuen farbigen Belag aus Teppichvlies, neue schallgedämmte Ballfangzäune, neue Fußballtore und 3 Jugend-
bänke.  
 
Spiel-/Bolzplatz Stettiner Straße, Bereich Spielplatz: 
Der in die Jahre gekommene Spielplatz wurde 2023 komplett erneuert. Es entstand ein Kleinkinderspielbereich mit neuem 
Sandspielbereich, einer neuen Kleinkinderkombination mit Spielhaus und Sandbauwerk, weitere kleinkindgerechte und be-
hindertengerechte Spielmöglichkeiten sowie ein neuer Elternsitzbereich. Direkt gegenüber wurde ein attraktives Angebot für 
ältere Kinder mit Kletternetzpyramide mit Rutsche, neue Schaukelkombination, Drehspielgeräte, Seilbahn und Trampolin 
geschaffen.  
 
Darüber hinaus befindet sich ein weiterer öffentlicher Spielplatz an der Arlingtonstraße, ca. 450 m von der Mitte des Plange-
biets entfernt. Der Platz bietet für alle Altersstufen ein attraktives Angebot (Sandspielbereiche, Kleinkinderkombination, Klet-
tergeräte, Röhrenrutsche, Tischtennis, Spielwiese, Drehgerät und Sitzbereiche). Der Platz ist im guten Zustand und wird 
wegen seinem Angebot auch als Ausflugsziel genutzt.  
Weiterhin befinden sich in etwas weiterer Entfernung noch weitere Spielplätze und eine Grillwiese sowie viele öffentliche 
Grünflächen und hausnahe Spielmöglichkeiten. In ca. 5 - 10 Gehminuten befindet sich ein Waldstück und das Wohngebiet 
schließt an eine Feldlandschaft in Richtung Brand an. 
 
Insgesamt ist das Spielplatzangebot in der direkten Umgebung des Plangebietes, insbesondere nach den o.g. Aufwertun-
gen als gut zu bezeichnen, weshalb die Schaffung eines weiteren öffentlichen Spielplatzes im Plangebiet, auch unter Be-
rücksichtigung der Schaffung hausnaher Spielmöglichkeiten, nicht gefordert wird. Besonders auch im Vergleich mit anderen 
Stadtbezirken/Stadtteilen sowie mit anderen Lebensräumen innerhalb des Stadtteils Forst ist die Versorgung mit öffentlicher 
Spielplatzfläche im Quartier Driescher Hof als überdurchschnittlich gut zu bezeichnen (Driescher Hof: 22,7 m²; Forst/Drie-
scher gesamt: 11,2 m²; Brand: 13,1 m²; Aachen-Mitte Zentrum: 1,9 m² ; Gesamtstadt: 5,9 m² Spielplatzfläche pro Kind/Ju-
gendlicher). Diese Aussage gilt auch nach Schaffung der geplanten ca. 200 Wohneinheiten. 
 
Innerhalb des Plangebietes entsteht ein zentraler, öffentlicher Anger, der auch Spielflächen, allerdings keinen ausgewiese-
nen Spielplatz, aufnehmen soll. Darüber hinaus wurde bei der Freianlagenplanung innerhalb der geplanten, so genannten 
Wohnhöfe auch auf die Ausbildung eines attraktiven (privaten) Wohnumfeldes geachtet. Jeder Hof weist begrünte Freiberei-
che mit Spielflächen und hoher Aufenthaltsqualität auf. 
 
Im Stadtteil sind Sportanlagen, auch Sporthallen vorhanden. Eine ausreichende Versorgung ist sichergestellt. Die Errichtung 
weiterer Anlagen ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahren.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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15. Eingabe Grauenhofer Weg vom 18.12.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 15: 
 

15.1 Kinder und Jugendliche 

Zu den Ziffern 1 / 4 / 5 der Anregung: Grundschule / OGS / Gesamtschule Brand 
In den letzten Jahren und auch aktuell verzeichnet die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Driescher Hof hohe Anmeldezah-
len, so dass die Platzkapazitäten in der Eingangsklasse zumeist vollständig in Anspruch genommen werden. Unter Berück-
sichtigung der umliegenden Grundschulen erscheint das Platzangebot zum jetzigen Zeitpunkt noch auskömmlich. Mögliche 
zusätzliche Bedarfe (Schule + Offene Ganztagsschule (OGS)), die über Zuzug in das Neubaugebiet Grauenhofer Weg ent-
stehen könnten, werden in Verbindung mit den vorliegenden Schülerprognosen des Sozialraums für die kommenden Jahre 
in den Blick genommen, um bei Bedarf frühzeitig Handlungsoptionen zur Schaffung weiterer Schulplätze zu prüfen. 
Bei den weiterführenden Schulen geht die Schulplanung aktuell davon aus, dass mit den bestehenden Schulen der einzel-
nen Schulformen gesamtstädtisch - auch unter Berücksichtigung des Neubaugebiets - ein auskömmliches Platzangebot 
vorgehalten werden kann.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu den Ziffern 2 / 3 / 6 der Anregung: fehlendes Personal der geplante KiTa / Trägerschaft / Offene Tür, „D-Hof“ 
Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den dringend benötigten Wohnraum in der 
Stadt Aachen geschaffen werden. Die Errichtung einer vierzügigen Kindertagesstätte ist vorgesehen und kann ebenso im 
Bebauungsplan vorbereitet werden. Hierdurch können notwendige Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden. 
Aufgrund der bestehenden KiTa-Versorgungssituation im Sozialraum in Verbindung mit den zusätzlichen Bedarfen, die über 
die geplante Wohnbebauung im Neubaugebiet zu erwarten sind, wurde der Bedarf für einen KiTa-Neubau bestätigt und in 
die Planungen mit aufgenommen. Nach Realisierung dieses Neubaus weist der Sozialraum – unter Berücksichtigung der 
aktuellen Kinderzahlen – Versorgungsquoten von 51,81% im U3-Bereich und 127,56% im ü3 Bereich auf (vgl. KiTa-Bedarfs-
planung 2024/2025). Damit werden die politisch beschlossenen Zielversorgungsquoten in beiden Bereichen zum Teil deut-
lich überschritten. Gleichzeitig werden potentielle Flächen für KiTa-Standorte sowie die Entwicklungen der Bedarfe im Sozi-
alraum laufend geprüft, um auf entstehende Handlungsbedarfe rechtzeitig reagieren zu können. 
Der Personalmangel ist seit einigen Jahren ein relevantes Thema im KiTa-Bereich, das uns voraussichtlich noch weitere 
Zeit beschäftigen und fordern wird. Gleichzeitig darf und kann er in der Konsequenz nicht dazu führen, dass wir unsere Aus-
baubemühungen einstellen, um ein bedarfsdeckendes Angebot an KiTa-Plätzen bereitzustellen. Vielmehr gilt es, beide The-
men parallel weiterzuführen. Der Fachkräftemangel ist eine landesweite Herausforderung. Die Stadt Aachen ist hier - ge-
meinsam mit vielen Kooperationspartner*innen – aktiv in die Erarbeitung von Maßnahmen und Ideen eingestiegen. Bei der 
Realisierung von KiTa-Projekten sind, u.a. aufgrund der Entwicklungen im Baubereich, längere Vorlaufzeiten von der Pla-
nung bis zur Realisierung und Inbetriebnahme neuer KiTas zu berücksichtigen. Im Sinne einer vorausschauenden Planung 
sind diese Projekte mit dem Ziel der Schaffung weiterer Betreuungsplätze daher intensiv weiterzuverfolgen. 
Die Trägerschaft neuer KiTas wird ausgeschrieben. Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips haben dabei „freie Träger“ den Vor-
rang vor einer städtischen Trägerschaft. Über die Trägerschaft entscheidet der Kinder- und Jugendausschuss zu gegebener 
Zeit. Die KiTa ist als öffentliche (kibiz-geförderte) KiTa geplant. Die Elternbeiträge richten sich in diesem Fall nach der Sat-
zung der Stadt Aachen. Privatgewerbliche Plätze sind nicht vorgesehen. 
Offene Kinder- und Jugendarbeit im Bereich des Bebauungsplans Nr. 1012 findet durch den Kinder- und Jugendhilfe Drie-
scher Hof e.V. zum einen durch ihr Angebot der Offenen Tür D-Hof auf der Königsberger Straße und zum anderen durch ihr 
Angebot der mobilen Jugendarbeit statt, die in 2023 gestartet ist.  
In welchem Ausmaß sich die prognostizierten Bevölkerungszuwächse auf den Bereich der offenen Kinder- und Jugendar-
beit niederschlagen, wird in einem kooperativen Prozess mit den beteiligten Akteuren vor Ort ermittelt. Bereits jetzt existie-
ren gut funktionierende Kooperationskanäle durch die Stadtteilkonferenz, das Netzwerktreffen offene Kinder- und Jugendar-
beit und dem „Kooperationstreffen mobile Jugendarbeit“ im Quartalsturnus. 
Die Entwicklung der offenen Jugendarbeit in diesem Bereich ist bei den zuvor genannten Akteuren im Blick; entstehende 
Handlungsbedarfe können damit frühzeitig erkannt und Optionen geprüft werden. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu den Ziffern 7 / 8 der Anregung: Schaffung eines Spielbereichs im Plangebiet / fehlende Sporthalle 
Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 14.2 verwiesen. Aus Sicht der Fachverwaltung ist ein 
neuer öffentlicher Spielplatz im Plangebiet nicht erforderlich und auch nicht wünschenswert. Allerdings ist eine Ablöse-
summe für nicht geschaffene Spielplätze zum Ausgleich der nicht zu realisierenden Spielplatzfläche gemäß des Ratsbe-
schlusses vom 18.09.2013 zu zahlen. Diese Summe wird für die Aufwertung vorhandener Spielplätze genutzt.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
 

15.2 Senior*innen 

Zu der Ziffer 9 der Anregung: Generationenwechsel 
Der Bebauungsplan setzt für seinen Bereich Allgemeine Wohngebiete fest. Innerhalb dieser Baugebiete sind soziale (Infra-
struktur-) Einrichtungen und spezifische Wohnungen generell zulässig. Allerdings ist der Betrieb von Senioreneinrichtungen, 
etc. nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Einrichtungen außerhalb des Plangebietes sind ebenso nicht Gegenstand des 
Bebauungsplans. Alternative Wohnformen, wie z.B. Mehrgenerationenwohnanlagen, sind generell möglich und zulässig. Die 
Realisierung solcher Wohnformen ist abhängig von der späteren Nachfrage und kann nicht eingeschätzt werden.  
Die überwiegende Zahl der Gebäude werden mit Aufzügen ausgestattet und barrierearm gestaltet, so dass ein möglichst 
breites Angebot geschaffen werden kann.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu der Ziffer 10 der Anregung: Seniorenrat 
Der Seniorenrat wird an Bebauungsplanverfahren i.d.R. nicht beteiligt und laut der Geschäftsordnung des Seniorenrates ist 
dies auch nicht vorgesehen. Der Seniorenrat ist in der Stadtteilkonferenz Driescher Hof vertreten und ist auf diesem Weg 
auch in die Abstimmungen zur Planung einbezogen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

15.3 Soziale Herausforderungen 

Zu der Ziffer 11 der Anregung: Zusammenführung Neubaugebiet und Altbestand 
Hierfür braucht es sowohl bauliche, als auch soziale Maßnahmen. Baulich sind beispielsweise Wegeverbindungen elemen-
tar. Die Berücksichtigung vorhandener sowie neuer Wegeverbindungen sind eine Anforderung im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens, die durch den Bebauungsplan berücksichtigt wird. Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellung-
nahme 1.4 verwiesen. Es wurde ein Mobilitätskonzept erstellt, das u.a. die Fuß- und Radwegeverbindungen aufzeigt und 
Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Verkehrs und zur Förderung der Radnutzung beinhaltet. Hier wurde insbe-
sondere auch auf eine gute Verzahnung des Altbestandes mit dem Neubaugebiet geachtet. 
 
Eine soziale Verzahnung soll durch das Quartiersmanagement gemeinsam mit Akteur*innen (z.B. aus der STK) unterstützt, 
und durch eine Vielzahl von Aktivitäten und Angeboten das nachbarschaftliche Zusammenleben und der soziale Zusam-
menhalt gestärkt werden. 
 
Die Stadtteilperspektive und das ISEK fokussieren das Thema „Sozialer Zusammenhalt“ sowie Wegeverbindungen inner-
halb der Teilräume. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

74 
 

15.4 Infrastruktur 

Zu den Ziffern 12 / 13 der Anregung: Stellplatznachweis und Auswirkungen auf Bestand, Parkdruck / Förderung der 
E-Mobilität, Ladesäulen 
Dem Bebauungsplan liegt ein Mobilitätskonzept zugrunde. Für eine Gesamtübersicht sowie hinsichtlich der Aspekte des 
Stellplatznachweis und des Parkdrucks sowie Förderung der E-Mobilität wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.4 verwie-
sen.  
Innerhalb des Plangebietes wird die Möglichkeit für die Nutzung von E-Fahrzeugen geschaffen. In der Tiefgarage und im 
Parkhaus werden die Stellplätze mit Ladestationen versehen oder zumindest dafür vorbereitet. Der Bedarf aus den geplan-
ten Wohnungen wird somit auch langfristig gedeckt, so dass es zu keiner Verschlechterung der Situation außerhalb des 
Plangebietes kommt. 
Die unter 1.4 beschriebenen Maßnahmen sollen allerdings auch dazu führen, einen zusätzlichen Parkdruck auf den Straßen 
außerhalb des Plangebietes zu vermeiden. Darüber hinaus werden Angebote geschaffen, die nicht nur den neuen Bewoh-
ner*innen, sondern auch den heutigen Anwohner*innen zur Verfügung stehen. Hierzu gehören Car-Sharing-Angebote, E-
Scooter Abstellzonen und Pedelec-Verleih-Stationen. 
Maßnahmen außerhalb des Plangebietes, wie die Errichtung von Ladesäulen im Driescher Hof sind nicht Gegenstand des 
Bebauungsplans.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

15.5 Einkäufe für den täglichen Bedarf 

Zu der Ziffer 14 der Anregung: fußläufige Nahversorgung 
Im Driescher Hof sind verschiedene Einrichtungen für den täglichen Bedarf vorhanden. Allerdings ist dieses Angebot in den 
letzten Jahren zurück gegangen. Innerhalb des Plangebietes ist die Ansiedlung von größeren Einzelhandelsbetrieben nicht 
vorgesehen, da diese dem Ziel der Planung zur Schaffung von dringend benötigten Wohnungen entgegenstehen. Aus Sicht 
der Stadt bestehen gute Chancen zur Ansiedlung einer Bäckerei mit Cafè und einer Arztpraxis zur Nahversorgung und Er-
gänzung des Angebotes. Diese entsprechen den in Allgemeinen Wohngebieten zulässigen Nutzungen.  
Grundsätzlich handelt es sich hier um privatwirtschaftliche Entscheidungen einzelner Anbieter zum Erhalt oder zur Eröff-
nung von Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen etc., die von der Stadt Aachen nicht gelenkt werden können. Es wird da-
von ausgegangen, dass mit der Zunahme der Bevölkerung auch die Nachfrage im Stadtteil zunimmt und damit der Erhalt 
und die Ansiedlung solcher Betriebe im Driescher Hof wieder attraktiver wird.  
Aus städtebaulicher Sicht hat die Verwaltung lediglich lenkende Möglichkeiten, die im Zentren- und Nahversorgungskonzept 
der Stadt Aachen beschrieben sind. Der Driescher Hof und das Plangebiet liegen außerhalb der im Zentrenkonzept be-
schriebenen Grenzen zentraler Bereiche, die für die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben vorgesehen sind. 
Somit ist es nicht Ziel der Stadt Aachen, Einzelhandelsbetriebe mit mehr als 800m² Verkaufsflächen im Plangebiet anzusie-
deln. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

15.6 Bürger*innenbefragung und Städtebauförderung 

Zu den Ziffern 15 / 16 der Anregung: Einfluss der Bürger*innenbefragung in Bebauungsplanverfahren / Aufwertung 
Lebensqualität durch Neuplanung 
Die Ergebnisse der Befragung und aus dem Prozess Stadtteilperspektive sind in die Planungen eingeflossen. Die Aufstel-
lung des Bebauungsplans und die Stadtteilperspektive sind eng miteinander verzahnt. 
 
Mittel der Städtebauförderung werden voraussichtlich nicht beantragt und somit auch keine Maßnahmen umgesetzt. Maß-
nahmen außerhalb des Plangebietes sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
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15.7 Vorhabenbezogenes Bebauungsplanprojekt - inhaltliche Abstimmung 

Zu der Ziffer 17 der Anregung: Vorstellung Stadtteilkonferenz (STK) 
Zur öffentlichen Bürger*innenveranstaltung war die gesamte interessierte Öffentlichkeit eingeladen, damit auch Vertreter*in-
nen der Stadtteilkonferenz. In der Sitzung der Lenkungsgruppe im Februar 2024 wurde die Planung vorgestellt. In der Len-
kungsgruppe zum ISEK Forst ist die STK durch ihre Sprecherin vertreten und das Vorgehen wurde mit ihr abgesprochen. 
Ebenso sind viele Akteur*innen der STK auch Teil der Lenkungsgruppe Zukunft Forst und vertreten dort verschiedene Ziel-
gruppen und Themenfelder. Eine weitere Vorstellung der Planung im Rahmen der öffentlichen Auslegung ist bisher nicht 
vorgesehen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

15.8 Geplante Wohneinheiten 

Zu der Ziffer 18 der Anregung: Bestehen Vorgaben für Mietpreise im nicht geförderten Wohnungsbau? 
Vorgaben für Mietpreise im nicht geförderten Wohnungsbau bestehen nicht. Dieser Aspekt ist nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplans. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu der Ziffer 19 der Anregung: Warum wird das Plangebiet nicht für ein „Aachener Modell“ erworben? 
Statt dem „Aachener Modell“ wird der so genannte „Baulandbeschluss“ angewendet, um die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum zu sichern. 
Das „Aachener Modell“ soll nur dann eingesetzt werden, wenn die Bodenrichtwerte extrem hoch sind, z.B. in der Innenstadt. 
Auch weitere Auflagen und Merkmale des „Aachener Modells“ treffen nicht auf das Plangebiet Grauenhofer Weg zu, sodass 
eine Anwendung nicht umsetzbar ist. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
 
Zu der Ziffer 20 der Anregung: Sanierung der Bestandsbebauung 
Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Driescher Hofes sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans und können 
im Rahmen des Planverfahrens auch nicht Gegenstand sein.  
Im Rahmen des ISEK-Prozesses gibt es bereits Gespräche mit Eigentümer*innen im Driescher Hof, um zu einer (energeti-
schen) Sanierung zu motivieren. Langfristig ist von Seiten der Stadt Aachen die Etablierung von entsprechenden Beratungs-
angeboten geplant. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu den Ziffern 21 / 22 der Anregung: vorhandene Wohnbebauung durch die Neubebauung „einschließen“ / Verzicht 
auf Riegelbebauung 
§ 34 Baugesetzbuch (BauGB) behandelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben im so genannten unbeplanten Innenbereich, in 
dem kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt. Da es sich hier um einen Außenbereich gemäß § 35 BauGB handelt ist 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. In dem Bebauungsplan können weitergehende Regelungen geschaffen 
werden, die über die Einfügungskriterien gemäß § 34 BauGB hinaus gehen. Das Plangebiet ist durch den Flächennutzungs-
plan als Wohnbaufläche dargestellt. Der Bebauungsplan konkretisiert diese Entwicklung und gibt damit den gesetzlichen 
Rahmen vor. Das Planverfahren wird nach den gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches durchgeführt. Der Rat der 
Stadt Aachen beschließt den Bebauungsplan als Satzung und damit darüber, in welcher Form die bauliche Entwicklung er-
folgt. Ein Anrecht auf eine „Nichtbebauung“ besteht nicht. 
Der Bebauungsplan hat das Ziel, Planungsrecht für ein kompaktes Wohngebiet zu entwickeln. Da mit Flächen sparsam um-
gegangen werden muss, ist eine Entwicklung in die Höhe zielführend und eine zwei- bis viergeschossige Bebauung aus 
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städtebaulicher Sicht verträglich. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben regelt sich bezüglich der städtebaulichen Belange nach 
den Festsetzungen des Bebauungsplans. Hinsichtlich des Aspekts der Höhe der Gebäude und die Auswirkungen auf die 
Bestandsbebauung wird zudem auf die Antwort zur Stellungnahme 3.1 verwiesen. Hochhäuser sind nicht geplant. Von ei-
nem (erdrückenden) „Einschließen“ der Bestandsbebauung durch Hochhäuser / durch die geplanten Gebäude kann nicht 
ausgegangen werden. Die Verwaltung wertet die angestrebte bauliche Struktur als verträglich. 
 
Eine Riegelbebauung, vergleichbar mit dem Kernbereich des Driescher Hofes, ist nicht vorgesehen. Vielmehr ist eine offene 
Bebauung vorgesehen. Der Anregung wurde insofern schon gefolgt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu der Ziffer 23 der Anregung: Wieviel Mitglieder des Rates leben in Mehrfamilienwohnhäusern (größer 20 Wohnun-
gen)?  
Diese Frage ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
 
 
 
Zu der Ziffer 24 der Anregung: Übernimmt die Stadt Aachen die Haftung, wenn das Bauprojekt nicht fertiggestellt 
wird? 
Eine Haftung der Stadt Aachen wird mit dem Bebauungsplanverfahren nicht begründet. Vielmehr schafft der Bebauungs-
plan die planungsrechtlichen Grundlagen, um den Bau zu ermöglichen. Um eine Realisierung des Projektes größtmöglichst 
zu sichern, wird ein städtebaulicher Vertrag zwischen Stadt und Bauträger / Investor abgeschlossen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

15.9 Lärmemissionen der Autobahn 

Zu der Ziffer 25 der Anregung: Welche Maßnahmen der Lärmminderung sind geplant? 
Hinsichtlich des Lärmaufkommens der A44 wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.5 verwiesen. In einem Lärmgutachten 
wurden über den Lärm der A44 hinaus auch weitere Lärmquellen betrachtet, die auf das Plangebiet einwirken (Verkehrs-
lärm des Grauenhofer Weges und Lärm der landwirtschaftlichen Hofstelle). Aktive Lärmschutzmaßnahmen zur A44 sind 
nach den Ergebnissen des Gutachtens nicht notwendig. Auswirkungen der vorhandenen Lärmquellen auf die bestehende 
Bebauung war nicht Gegenstand der Untersuchung. Allerdings wurde untersucht, ob die Planung ihrerseits Lärmbelastun-
gen für die bestehende Bebauung auslösen. Nach den Ergebnissen des Gutachtens ist die Planung möglich und verträglich.  
Insofern sind keine Maßnahmen der Lärmminderung geplant. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Zu der Ziffer 26 der Anregung: Lage der geförderten Wohnungen 
Die geförderten Wohnungen liegen im Westen, Norden und zu einem geringen Teil im Nordosten des Plangebietes. Die 
nächstgelegene Bebauung zur Autobahn liegt im Osten des Plangebietes. Eine einseitige Belastung der geförderten Woh-
nungen liegt nicht vor. Anteilig sind die freien Wohnungen deutlich mehr belastet.  
Insofern wird der Anregung gefolgt, die geförderten Wohnungen nicht als „Lärm-Bollwerk“ zu errichten.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

15.10 Straßenführung 

Zu der Ziffer 27 der Anregung: Breite der Erschließungsstraßen 
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Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.4 verwiesen. Grundlagen der Planung sind ein Mobilitäts-
konzept und eine Erschließungsplanung. Grundsätzlich werden die Breiten, Schleppkurven und die Ausstattung der Ver-
kehrsflächen entsprechend den verkehrlichen Anforderungen umgesetzt. Demnach sind die Verkehrsräume auf die größten 
Fahrzeuge, d.h. der Feuerwehr und Müllabfuhr ausgelegt. Es handelt sich um ein autoarmes Quartier mit einer deutlichen 
Geschwindigkeitsbegrenzung und ohne Vorrang für bestimmte Verkehrsarten. Die Straßen werden als Mischverkehrsflä-
chen ausgebaut, so dass eine separate Führung von Rad- und Fußwegen gezielt nicht vorgesehen ist. Der Fahrradverkehr 
wird auf den gemischt genutzten Verkehrsflächen geführt, so dass gerade auch Rücksicht auf Fußgänger*innen genommen 
werden muss. Aufstellflächen für Müllfahr- und Feuerwehrzeuge, Ausweichmöglichkeiten, Flächen für kurzzeitiges Anhalten 
etc. sind vorhanden. 
Insofern wurde die Anregung schon berücksichtigt.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

15.11 Landwirtschaft 

Zu der Ziffer 28 der Anregung: Zukunft des landwirtschaftlichen Betriebs 
Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche / der Fläche für die Landwirtschaft (Weide) wird auf die Antworten zu den Stel-
lungnahmen 1.1 und 1.6 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zurückzuweisen. 
 
 
Zu der Ziffer 29 der Anregung: Tunnel unter Grauenhofer Weg 
Ein ganzjähriger Stallbetrieb und ein Viehtrieb über den Grauenhofer Weg ist generell möglich. Die Errichtung eines Tunnels 
zum Viehtrieb ist daher von Seiten der Stadt Aachen nicht vorgesehen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
 
 
Zu der Ziffer 30 der Anregung: Lärmimmission zur Wohnbebauung 
Hinsichtlich der Lärmimmissionen und auch der Geruchsimmissionen des landwirtschaftlichen Betriebes wurden Gutachten 
erstellt. Demnach ergeben sich keine Einschränkungen. Es ist lediglich eine technische Maßnahme am Güllemixer des Be-
triebes notwendig, über deren Durchführung Einigkeit zwischen Investor und Landwirt besteht. 
 
Zur Lärmsituation wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.5 verwiesen. In einem Lärmgutachten wurden über den Lärm 
des landwirtschaftlichen Betriebes hinaus auch weitere Lärmquellen betrachtet, die auf das Plangebiet einwirken (Verkehrs-
lärm der A44 und des Grauenhofer Weges). Aktive Lärmschutzmaßnahmen zur A44 sind nach den Ergebnissen des Gut-
achtens nicht notwendig. Auswirkungen der vorhandenen Lärmquellen auf die bestehende Bebauung war nicht Gegenstand 
der Untersuchung. Allerdings wurde untersucht, ob die Planung ihrerseits Lärmbelastungen für die bestehende Bebauung 
auslösen. Nach den Ergebnissen des Gutachtens ist die Planung möglich und verträglich. Auch die Schallemissionen der 
Tiefgaragenzufahrten wurden untersucht.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu der Ziffer 31 der Anregung: Abstand Kronenhof 
Derzeit erfolgt keine Tierhaltung auf dem Kronenhof. Die Aufnahme der Tierhaltung ist auch nicht absehbar, Informationen 
über eine solche Absicht oder die mögliche Art und der Umfang liegen nicht vor. Bei einer Aufnahme der Tierhaltung wären 
von Seiten des Betriebes umfangreiche Auflagen nach der aktuellen Gesetzeslage zu berücksichtigen, die voraussichtlich 
über ggf. früher vorhandenen Genehmigungen hinausgehen. Auch besteht heute schon Wohnbebauung in unmittelbarer 
Nähe des Betriebes einschließlich gegenüber des Grauenhofer Weges, die dann zu beachten wären.  
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Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zurückzuweisen.  
 
 
Zu der Ziffer 32 der Anregung: Besuch eines landwirtschaftlichen Betriebes 
Der Besuch des Hofes durch Kinder- und Jugendgruppen wird durch den Bebauungsplan nicht eingeschränkt. Die Hofan-
lage selbst und ein Teil der Wiesenflächen bleiben erhalten.  
Durch die Umsetzung der Planung wird es zum Wegfall von Weideflächen kommen. Dem landwirtschaftlichen Betrieb ste-
hen Weideflächen südwestlich des Grauenhofer Weges zur Verfügung. In der Abwägung der Zielsetzung überwiegt die 
Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum gegenüber dem Erhalt der landwirtschaftlichen Fläche. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

15.12 Natur 

Zu den Ziffern 33 / 34 der Anregung: Erhalt des „Biotops“ / Berücksichtigung ehemaliger Gehölze 
Hinsichtlich des Aspekts Erhalt des „Biotops“ und Berücksichtigung Gehölze wird auf die Antworten zu den Stellungnahmen 
1.8 und 1.9 verwiesen. 
Ehemals im Plangebiet vorhandene Gehölze sind planungsrechtlich nicht zu betrachten und nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplans. Ein Zusammenhang zwischen den ehemaligen Gehölzen und dem Plangebiet ist nicht vorhanden. Die Anpflan-
zung solcher Gehölze kann auch auf anderen Standorten vorgenommen werden. In der Abwägung der Zielsetzung über-
wiegt die Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum gegenüber der Anpflanzung ehemaliger Gehölze. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
 
Zu der Ziffer 35 der Anregung: Nutzung des Leerstandes in Aachen statt Bebauung des Plangebietes 
Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche / der Fläche für die Landwirtschaft (Weide) und der angeregten Alternative, 
den Wohnraumbedarf durch Nutzung von Leerständen in Aachen zu decken, wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.1 
verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zurückzuweisen.  
 
 

15.13 Klimacheckliste 

Zu der Ziffer 36 der Anregung: Entwässerungskonzept, Vorteile Klimaanpassung 
Hinsichtlich des Aspekts Entwässerung wird auf die Antwort zu der Stellungnahme 1.3 verwiesen. Im Rahmen des Bebau-
ungsplans wurde ein umfangreiches Entwässerungskonzept erarbeitet. Neben den technischen Aspekten werden im Be-
bauungsplan zudem weitere Maßnahmen berücksichtigt, wie Pflanzmaßnahmen und Dachbegrünung, die zur Rückhaltung 
des Niederschlagswassers oder zur Verdunstung im Plangebiet beitragen. 
Durch den Klimawandel ist zukünftig mit häufigeren Starkregenereignissen und deren negativen Folgen zu rechnen. Hierbei 
wird die Berücksichtigung des Schutzes der geplanten und auch vorhandenen Bebauung vor solchen Ereignissen ange-
strebt und in der Bauleitplanung umgesetzt. Die im Bebauungsplan vorgesehenen Schutz- und sonstigen Maßnahmen wer-
den daher in der Klimacheckliste positiv bewertet.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu den Ziffern 37 / 38 der Anregung: fußläufige Erreichbarkeit von Schule und OGS 
Hinsichtlich des Aspekts der Schulen wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.7 verwiesen.  
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Wie dargelegt ist eine ausreichende Versorgung mit Schulen und Einrichtungen im Stadtteil vorhanden. Dies wird generell 
positiv gegenüber Situationen ohne betreffende Einrichtungen bewertet. Zudem ist die Erreichbarkeit der Schulen fußläufig 
(500m) oder mit dem Fahrrad (1km und 2km) gegeben und wird als gut betrachtet. Es besteht eine gute Alternative zur Nut-
zung des Autos.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu der Ziffer 38 / 39 der Anregung: Besitzverhältnisse positiv für das Klima / vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Es handelt sich hier um einen Bebauungsplan, der durch heute bekannte Investoren und die Stadt Aachen umgesetzt wird. 
Die Investoren sind im Eigentum der Grundstücke bzw. haben diese notariell gesichert. Über die Festsetzungen im Bebau-
ungsplan hinaus, werden weitere Maßnahmen in einem städtebaulichen Vertrag geregelt. Nach den Vorgaben des Bauland-
beschlusses wird ca. 1/3 des Baulandes von der Stadt Aachen gekauft. Auf diesen Flächen hat die Stadt Aachen auch zu-
künftig Einflussmöglichkeiten gegenüber weiteren Investoren. Damit ist insgesamt von einer besseren Umsetzung der (zu-
meist auch weitergehenden) Maßnahmen auszugehen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

15.14 Straßenbaumaßnahme Grauenhofer Weg 2016 

Zu der Ziffer 40 der Anregung: Entfall von Parkplätzen am Grauenhofer Weg, Beitragserstattung 
Durch die Errichtung der beiden Straßenanschlüsse entfallen voraussichtlich drei Parkplätze auf dem Grauenhofer Weg. 
Der gesamte Parkplatzbedarf des Bauvorhabens wird innerhalb des Neubaugebietes abgedeckt. Parkplätze am Grauen-
hofer Weg werden hierfür nicht benötigt. Der Verzicht auf die entfallenden Stellplätze ist möglich.  
Kosten für den Ausbau der geplanten Straßen und für die Gestaltung der beiden Straßenanschlüsse in den Grauenhofer 
Weg sind durch die Investoren zu tragen. Durch die Baumaßnahmen kann es ggf. zu temporären verkehrlichen Einschrän-
kungen kommen. Nach Umsetzung des Bebauungsplans sind die Verkehrsfunktionen des Grauenhofer Weges wieder voll-
ständig sichergestellt.  
Eine Beitragserstattung erfolgt nicht. Ebenso werden keine neuen Erschließungsbeiträge für die Anrainer erhoben. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

15.15 Beweissicherungsverfahren 

Zu der Ziffer 41 der Anregung: Gebäudesicherheit und Baumschutz 
Im Rahmen einer Baugenehmigung können im Einzelfall Auflagen zu Bauausführungen erlassen werden. Generell sind 
Schäden bei Nachbar*innen zu verhindern oder, falls diese auftreten, privatrechtlich zu regeln. Diese Fragen sind allerdings 
nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
 

15.16 Grenzbaum 

Zu der Ziffer 42 der Anregung: Ersatz zweier Bäume 
Es handelt sich um zwei Birken unmittelbar auf der Flurstücksgrenze. Nach Umplanung der Erschließungsstraße in diesem 
Bereich ist nunmehr vorgesehen, die Bäume zu erhalten. Da sie, wie beschrieben, unmittelbar auf der Grenze liegen und 
damit die Kronen- und Wurzelbereiche nicht innerhalb des Bebauungsplangebietes geschützt werden können, wird auf eine 
Festsetzung zum Erhalt im Bebauungsplan verzichtet. Wie bisher auch greift die Baumschutzsatzung der Stadt Aachen.  
Insofern wurde der Anregung zum Erhalt der Bäume im Status Quo gefolgt. 
 
Abwägungsvorschlag 
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Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

15.17 Fazit 

Zum allgemeinen Fazit der Anregung: Es sollte eine Reduzierung der Wohneinheiten vorgenommen werden 
Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den dringend benötigten Wohnraum in der 
Stadt Aachen geschaffen werden. Die geplante Dichte stellt ebenso einen sinnvollen Umgang mit dem knappen Schutzgut 
„Boden“ dar, so dass bewusst auf eine lockere Bebauung, beispielsweise durch Einfamilienhäuser, verzichtet wird. Es han-
delt sich um ein attraktives Quartier mit guter Durchmischung von Geschosswohnungen als typische Mehrfamilienhäuser 
und Townhouses, die in Abmessung, Höhe und Dachform wie Reihenhäuser gestaltet sind und wirken, obwohl sie eigen-
tumsrechtlich keine Einfamilienhäuser sind. Eine Reduzierung der Wohneinheiten ist im Sinne des Ressourcenverbrauches 
nicht sinnvoll oder notwendig. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zurückzuweisen. 
 
 
Zum allgemeinen Fazit der Anregung: sozialfachliche Herausforderungen werden nicht berücksichtigt 
Wie oben dargelegt, ist ein Verschärfung der sozialfachlichen Probleme durch die Planung nicht zu erkennen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zurückzuweisen.  
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16. Eingabe, Stettiner Straße vom 20.12.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 16: 
 

16.1 Anwendung § 34 Baugesetzbuch 

§ 34 Baugesetzbuch (BauGB) behandelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben im so genannten unbeplanten Innenbereich, in 
dem kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt. Da es sich hier um einen Außenbereich gemäß § 35 BauGB handelt ist 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. In dem Bebauungsplan können weitergehende Regelungen geschaffen 
werden, die über die Einfügungskriterien gemäß § 34 BauGB hinaus gehen. Das Plangebiet ist durch den Flächennutzungs-
plan als Wohnbaufläche dargestellt. Der Bebauungsplan konkretisiert diese Entwicklung und gibt damit den gesetzlichen 
Rahmen vor. Das Planverfahren richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches. Der Rat der Stadt 
Aachen beschließt den Bebauungsplan als Satzung und damit darüber, in welcher Form die bauliche Entwicklung erfolgt. 
Ein Anrecht auf eine „Nichtbebauung“ besteht nicht. 
Der Bebauungsplan hat das Ziel, Planungsrecht für ein kompaktes Wohngebiet zu entwickeln. Da mit Flächen sparsam um-
gegangen werden muss, ist eine Entwicklung in die Höhe zielführend und eine zwei- bis viergeschossige Bebauung aus 
städtebaulicher Sicht verträglich. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben regelt sich bezüglich der städtebaulichen Belange nach 
den Festsetzungen des Bebauungsplans. Hinsichtlich des Aspekts der Höhe der Gebäude und der Auswirkungen auf die 
Bestandsbebauung wird zudem auf die Antwort zur Stellungnahme 3.1 verwiesen. Die Verwaltung wertet die angestrebte 
bauliche Struktur als verträglich. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zurückzuweisen.  
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16.2  Breite der Erschließungsstraßen, Berücksichtigung Radentscheid (protected bike lane) 

Hinsichtlich der Verkehrserschließung wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.4 verwiesen. Grundlagen der Planung sind 
ein Mobilitätskonzept und eine Erschließungsplanung. Grundsätzlich werden die Breiten, Schleppkurven und die Ausstat-
tung der Verkehrsflächen entsprechend den verkehrlichen Anforderungen umgesetzt. Demnach sind die Verkehrsräume auf 
die größten Fahrzeuge, d.h. der Feuerwehr und Müllabfuhr ausgelegt. Es handelt sich um ein autoarmes Quartier mit einer 
deutlichen Geschwindigkeitsbegrenzung und ohne Vorrang für bestimmte Verkehrsarten. Die Straßen werden als Mischver-
kehrsflächen ausgebaut, so dass eine separate Führung von Rad- und Fußwegen gezielt nicht vorgesehen ist. Der Fahrrad-
verkehr wird auf den gemischt genutzten Verkehrsflächen geführt, so dass gerade auch Rücksicht auf Fußgänger*innen 
genommen werden muss. Aufstellflächen für Müllfahr- und Feuerwehrzeuge, Ausweichmöglichkeiten, Flächen für kurzzeiti-
ges Anhalten etc. sind vorhanden. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

16.3  Kaltluftschneise  

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 6.3 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

16.4  Schallschutzgutachten 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.5 verwiesen. In einem Lärmgutachten wurden über den 
Lärm der A44 hinaus auch weitere Lärmquellen betrachtet, die auf das Plangebiet einwirken (Verkehrslärm des Grauen-
hofer Weges und Lärm der landwirtschaftlichen Hofstelle). Aktive Lärmschutzmaßnahmen zur A44 sind nach den Ergebnis-
sen des Gutachtens nicht notwendig. Auswirkungen der vorhandenen Lärmquellen auf die bestehende Bebauung war nicht 
Gegenstand der Untersuchung. Allerdings wurde untersucht, ob die Planung ihrerseits Lärmbelastungen für die bestehende 
Bebauung auslösen können, wie z.B. die Tiefgaragenausfahrt. Nach den Ergebnissen des Gutachtens ist die Planung mög-
lich und verträglich.  
Der Anregung, die zuvor geplanten Tiefgaragen zusammenzulegen und am Grauenhofer Weg zu platzieren wurde schon 
entsprochen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

16.5 Fehlender Spielplatz Bereich Driescher Hof und Plangebiet, fehlende Sporthalle  

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 14.2 verwiesen. Aus Sicht der Fachverwaltung ist ein 
neuer öffentlicher Spielplatz im Plangebiet nicht erforderlich und auch nicht wünschenswert. Allerdings ist eine Ablöse-
summe für nicht geschaffene Spielplätze zum Ausgleich der nicht zu realisierenden Spielplatzfläche gemäß dem Ratsbe-
schluss vom 18.09.2013 zu zahlen. Diese Summe wird für die Aufwertung vorhandener Spielplätze verwendet. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

16.6 Bürger*innenbefragung 2022, Maßnahmen Städtebauförderung 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 15.6 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
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17. Eingabe Grauenhofer Weg 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 17: 
 

17.1 Vergrößerung Stadtteil / Schulangebot 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 15.1, erster Absatz verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

17.2 Nahversorgung 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 15.5 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

17.3 Verkehrsinfrastruktur 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.4 verwiesen.  
Maßnahmen außerhalb des Plangebietes sind nicht geplant und nach Aussage des Verkehrsgutachtens auch nicht notwen-
dig bzw. durch den Bebauungsplan ausgelöst.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

17.4 Parkplatzsituation 

Hinsichtlich der Aspekte Stellplatznachweis im Plangebiet und Parkdrucks in den umgebenden Straßen wird ebenso auf die 
Antwort zur Stellungnahme 1.4 verwiesen, in der das Verkehrskonzept insgesamt erläutert wird.  
Die Haupterschließung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt nun über den Grauenhofer Weg. Es wurde ein Mobili-
tätskonzept erstellt, dass die Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Verkehrs und zur Förderung der Fahrradnut-
zung beinhaltet. Die unter 1.4 beschriebenen Maßnahmen sollen auch dazu führen, einen zusätzlichen Parkdruck auf den 
umgebenden Straßen zu vermeiden.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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17.5 Ablehnung der Variante Cluster 

Das Konzept „Cluster“ wurde nicht mehr weiterverfolgt. Vielmehr konnte das Konzept „Höfe“ aufgenommen und weiterentwi-
ckelt werden.  
Insofern wurde der Anregung schon gefolgt.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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18. Eingabe  
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 18: 
 

18.1  Unzumutbare Belastung für die Bewohner*innen 

Eine unzumutbare Belastung für die Bewohner*innen, die bereits im Gebiet wohnen, ist nicht zu erkennen. Es ist eine 
Wohnnutzung geplant, die die vorhandene Wohnnutzung weiterentwickelt und sich mit der angestrebten kompakten Bebau-
ung verträglich in die Umgebung einfügt.  Aufgrund des dringenden Bedarfes an Wohnraum soll die Fläche, für die diese 
Nutzung schon seit vielen Jahren vorgesehen ist, entwickelt werden. Im Verfahren werden Maßnahmen erarbeitet, um die 
negativen Auswirkungen der Neuplanung zu minimieren oder auszugleichen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

18.2 Verschärfung sozialer Probleme im Driescher Hof 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 4.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

18.3 Schulische Situation des Driescher Hofs, fehlende Plätze in Grundschulen 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.7 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

18.4 Zerstörung landwirtschaftliche Nutzfläche 

Die Anregung spricht die grundsätzliche Entscheidung zur baulichen Entwicklung des Plangebietes und damit den Verzicht 
auf die landwirtschaftlichen Flächen an.  
Hinsichtlich des Aspekts Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.1 verwie-
sen.  
Zum Aspekt der bestehenden Landwirtschaft und Reduzierung der landwirtschaftlichen Fläche wird zudem auf die Antwort 
zur Stellungnahme 1.6 verwiesen. 
 
 

18.5 Negative umweltbezogene Auswirkungen der Planung 

Die Anregung macht eine kurze und pauschale Aussage hierzu. Es wurde bereits im Rahmen der Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes Aachen*2030 die Darstellung einer Wohnbaufläche im alten Flächennutzungsplan 1980 überprüft. Die-
ses Ziel, hier Wohnbaufläche zu entwickeln, wurde mit der Darstellung im neuen Flächennutzungsplan AACHEN*2030 be-
stätigt. In der Abwägung wurde für diese Fläche dem Belang des dringenden Wohnraumbedarfes gegenüber dem Bedarf an 
landwirtschaftlicher Nutzfläche der Vorrang gegeben. 
Für das Bebauungsplanverfahren wird ein Umweltbericht erarbeitet, in dem die Auswirkungen der Planung geprüft und be-
wertet werden. Es wurden Gutachten (Lärm-, Geruchs-, Artenschutz-, Verkehrsgutachten usw.) erarbeitet, in denen die Aus-
wirkungen der Planung dargestellt und bewertet wurden. Es wurden Maßnahmen zum Ausgleich und zur Minimierung der 
negativen Auswirkungen im Bebauungsplan festgesetzt, die zusätzlich im städtebaulichen Vertrag geregelt werden. Der 
Umweltbericht ist Bestandteil des Bebauungsplanes. Ebenso sind die verschiedenen Konzepte, z.B. Entwässerungs-, Mobi-
litäts-, Freiraumkonzept Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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18.6 Keine bauliche Entwicklung, Leerstände in Aachen nutzen 

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche und der angeregten Alternative, den Wohnraumbedarf durch Nutzung von 
Leerständen in Aachen zu decken, wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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19. Eingabe OT Driescher Hof vom 21.12.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 19: 
 

19.1 Fehlende Stadtmitte, Stadtteilzentrum in ehemaliger Kirche 

Hinsichtlich des Aspekts eines zentralen Nahversorgungsbereichs wird auf die Antwort zur Stellungnahme 15.5 verwiesen.  
Die Umnutzung der ehemaligen Kirche ist nicht Thema des Bebauungsplans. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

19.2 Fehlender geförderter Wohnraum, insbesondere für große Familien, Umsetzung, Zeitraum 

Im Plangebiet ist eine größere Anzahl geförderter Wohnungen vorgesehen - ca. 1/3 des Baulandes wird von der Stadt 
Aachen hierfür gekauft. Ziel der Stadt Aachen ist die Bereitstellung dieser dringend benötigten Wohnungen. Die Größe, Auf-
teilung und Ausstattung der geförderten Wohnungen richtet sich nach den Förderrichtlinien. Der Anteil großer Wohnungen 
ist noch nicht festgelegt. Dies erfolgt nach Erwerb der Flächen durch die Stadt. Im Bebauungsplan wurde eine „solide“ Kon-
zeption durch das beteiligte Architekturbüro erarbeitet, um Zahlen, wie die Anzahl der Wohnungen, der notwendigen Stell-
plätze, der Fahrzeugbewegungen etc. als Grundlage des Bebauungsplans und der Gutachten abschätzen zu können.  
Der Zeitraum bis zur Realisierung der Wohnungen kann noch nicht abgeschätzt werden. Voraussetzung hierfür sind u.a. die 
Rechtskraft des Bebauungsplans, der Kauf der Flächen, die Ausschreibung und Vergabe von Leistungen bzw. Verkauf so-
wie die Bauplanung und Realisierung der Straßen und Gebäude. 
 
Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 4.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

19.3 Infrastruktur nicht ausreichend 

Zur Infrastruktur wird die Nahversorgung gerechnet. Hinsichtlich dieses Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 
15.5 verwiesen.  
Zu den Aspekten der sozialen Infrastruktur, wie Schulen, wird auf die Antwort zur Stellungnahme 15.1 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

19.4 Zusammenführung Neubaugebiet und Altbestand 

Hierfür braucht es sowohl bauliche, als auch soziale Maßnahmen. Baulich sind beispielsweise Wegeverbindungen elemen-
tar. Die Berücksichtigung vorhandener sowie neuer Wegeverbindungen sind eine Anforderung im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens, die durch den Bebauungsplan berücksichtigt wird. Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellung-
nahme 1.4 verwiesen. Es wurde ein Mobilitätskonzept erstellt, das u.a. die Fuß- und Radwegeverbindungen aufzeigt und 
Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Verkehrs und zur Förderung der Fahrradnutzung beinhaltet. Hier wurde 
insbesondere auch auf eine gute Verzahnung des Altbestandes mit dem Neubaugebiet geachtet. 
 
Eine soziale Verzahnung soll durch das Quartiersmanagement gemeinsam mit Akteur*innen (z.B. aus der Stadtteilkonfe-
renz) unterstützt, und durch eine Vielzahl von Aktivitäten und Angeboten das nachbarschaftliche Zusammenleben und der 
soziale Zusammenhalt gestärkt werden. 
 
Die Stadtteilperspektive und das ISEK fokussieren das Thema „Sozialer Zusammenhalt“ sowie Wegeverbindungen inner-
halb der Teilräume. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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19.5 Schulen und Betreuungsangebot 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 15.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

19.6 Angebote für Senior*innen 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 15.2 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

19.7 Beratungs- und Hilfsangebote armutsbetroffener Menschen 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 4.1 verwiesen. In Ziffer 4.1 wird eher ein allgemeiner Be-
zug auf das Thema Verschärfung sozialer Probleme im Driescher Hof genommen. Die Verwaltung geht davon aus, dass im 
Plangebiet ein guter Mix aus freiem und gefördertem Wohnungsbau geschaffen wird, der bestehende Probleme nicht ver-
schärft.  
Beratungs- und Hilfsangebote armutsbetroffener Menschen ist nicht Thema des Bebauungsplans. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

19.8 Kinder und Jugendliche, Spielplätze 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 15.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

19.9 Auswirkungen auf Verkehr und Parkraum 

Hinsichtlich der Aspekte Verkehr und Parken wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.4 verwiesen, in der das Verkehrs-
konzept insgesamt erläutert wird. 
Die Haupterschließung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt nun über den Grauenhofer Weg. Es wurde ein Mobili-
tätskonzept erstellt, das die Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Verkehrs und zur Förderung der Fahrradnut-
zung beinhaltet. Die unter 1.4 beschriebenen Maßnahmen sollen auch dazu führen, einen zusätzlichen Parkdruck auf den 
umgebenden Straßen zu vermeiden.  
Maßnahmen außerhalb des Plangebietes sind nicht geplant und nach Aussage des Verkehrsgutachtens auch nicht notwen-
dig bzw. durch den Bebauungsplan ausgelöst.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

19.10 Wegfall Naherholungsgebiet 

Ein ausgewiesenes Naherholungsgebiet mit entsprechenden Angeboten und Einrichtungen besteht im Plangebiet nicht. Die 
Flächen im Plangebiet sind in Privateigentum und können heute auch nicht frei betreten werden. Der Bebauungsplan über-
plant keine Flächen, die der Naherholung der Anwohner*innen dienen. 
Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche und gemischte Baufläche dargestellt. Der Bebauungsplan 
wird insofern als Baugebiet aus dem Flächennutzungsplan abgeleitet. Die Abwägung der Stadt Aachen zugunsten einer 
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baulichen Entwicklung des Gebietes ist durch die Aufstellung des Flächennutzungsplans grundsätzlich erfolgt. Mit dem Be-
bauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den dringend benötigten Wohnraum in der Stadt Aachen 
geschaffen werden. Hinsichtlich dieser Aspekte einer grundsätzlichen Abwägung wird auf die Antworten zu den Stellung-
nahmen 1.1 und 1.6 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

19.11 Beteiligung der Bürger*innen 

Der Bebauungsplan richtet sich nach einem im Baugesetzbuch festgelegten Aufstellungsverfahren. Die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit wurde durchgeführt. Eine weitere Beteiligungsmöglichkeit der Öffentlichkeit wird mit der öffentlichen 
Auslegung des Bebauungsplans erreicht. Im Rahmen der Auslegung können sich Bürger*innen zu den Plänen äußern.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

19.12 Keine Nachteile für den Bestand, zuerst Stärkung Bestand Driescher Hof 

Die bauliche Entwicklung einer Freifläche geht immer mit nachteiligen Auswirkungen einher. Hier seien die Beseitigung von 
Grünstrukturen, die Zunahme der Versiegelung, des Verkehrsaufkommens und der Lärmbelastung genannt. Die verschie-
denen Auswirkungen der Planung sind auch auf der Grundlage von entsprechenden Gutachten untersucht und im Umwelt-
bericht zum Bebauungsplan aufgenommen und bewertet worden.  
Alle Aspekte der Planung sind durch die Verwaltung zu betrachten und gegeneinander abzuwägen. Aus Sicht der Verwal-
tung ist die Planung verträglich - wesentliche nachteilige Auswirkungen für den Siedlungsbestand werden hier nicht gese-
hen bzw. durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen größtmöglich kompensiert. Mit dem Bebauungsplan sollen somit die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für den dringend benötigten Wohnraum in der Stadt Aachen geschaffen werden. In 
der Abwägung aller Aspekte hat dieses Ziel Vorrang vor dem Erhalt des Status Quo.  
Durch die Errichtung einer neuen und attraktiven Wohnbebauung und dem Zuzug, z.T. auch einkommensstärkerer Haus-
halte kann es auch zu einer Aufwertung des Stadtteils kommen. Vorhandene Nahversorgungseinrichtungen werden durch 
die größere Nachfrage gestärkt. 
Aus Sicht der Verwaltung passt sich das Neubaugebiet gut ein und ein weiterer Aufwertungsprozess für den Driescher Hof 
muss nicht abgewartet werden. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass die Bestandsbebauung im Driescher Hof 
weit überwiegend nicht in städtischer Hand liegt und der Einfluss nur gering ist.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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20. Eingabe Kuckhoffstraße 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 20: 
 

20.1 Wer hält die Innenbereiche der Höfe sauber? 

Bei den Höfen handelt es sich um private Freiflächen. Diese sind von der jeweiligen Eigentümer*innengemeinschaft zu reini-
gen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

20.2 Abgas- und Lärmbelastung bei Ein- und Ausfahrten Tiefgarage 

Die Lärmimmissionen der Tiefgarage wurden gutachterlich untersucht und für verträglich betrachtet.  
Im Lärmgutachten wurden zudem weitere Lärmimmissionen betrachtet, die auf das Plangebiet einwirken und von den Nut-
zungen im Plangebiet ausgehen können. Hierzu wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.5 verwiesen.  
Die Planung der Entlüftung und Entrauchung der Tiefgarage ist noch nicht abgeschlossen und im Rahmen der Baugenehmi-
gung vorzulegen. Soweit notwendig sind auch die entsprechenden Nachweise über die Abgasbelastung der Tiefgarage vor-
zulegen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

20.3 Hohe Dichte und Lebensqualität 

Die Lebensqualität richtet sich nicht zwingend an der Dichte der Bebauung aus und wird sehr individuell empfunden. Im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans ist zu prüfen, ob die Planung wesentliche negative Auswirkungen hat. Im Um-
weltbericht zum Bebauungsplan werden die verschiedenen Aspekte aufgenommen, untersucht und bewertet. Hierzu wurden 
verschiedene Gutachten und Planungskonzepte erarbeitet, z.B. Lärmgutachten, Klimagutachten, Begrünungs- und Frei-
raumkonzept. Im Ergebnis ist die Planung aus Sicht der Verwaltung verträglich und stellt einen sinnvollen Beitrag zur Schaf-
fung von dringend benötigtem Wohnraum in Aachen dar. 
Hinsichtlich der Aspekte „Hohe bauliche Dichte, Bevölkerungsverdichtung, sozialer Wohnungsbau, soziales Umfeld“ wird 
auf die Antworten zu den Stellungnahmen 1.1 und 1.2 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

20.4 Grundschulen, Kapazitäten und Erweiterungen, KiTa 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 15.1 verwiesen.  
 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

20.5 Nachhaltiges Wohnen 

Es wird das Stichwort „nachhaltiges Wohnen“ genannt. Das Plankonzept sieht umfangreiche Maßnahmen zum nachhaltigen 
Wohnen vor. Zu nennen sind insbesondere die Umsetzung der Konzepte zu Mobilität (z.B. Förderung von Radverkehr und 
E-Mobilität), Energie (z:B. Dämmung, Energieversorgung, Nutzung Sonnennenergie), Freianlagen (Begrünungsmaßnah-
men) und weitere Aspekte wie die Schaffung geförderter Wohnungen und die Errichtung einer KiTa. Eine Fassadenbegrü-
nung und auch Dachbegrünung der Gebäude mit Flachdächern sind vorgesehen. Es sind 60 Bäume und eine Hecke zu 
pflanzen. Zur Sicherung der Maßnahmen trifft der Bebauungsplan entsprechende Festsetzungen. Darüber hinaus ist vorge-
sehen, die Umsetzung von Maßnahmen in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Aachen und den Investoren 
zu regeln. 
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Allerdings kommt es durch die bauliche Entwicklung des Plangebiets zur Versiegelung von Freiflächen und Beseitigung von 
Grünstrukturen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

20.6 Zerstörung der Wiesenflächen 

Durch die Planung kommt es zur Zerstörung der Wiesenflächen und Beseitigung von Gehölzen. Ziel der Planung ist die Be-
reitstellung von dringend benötigtem Wohnraum. Durch verschiedene Maßnahmen soll ein gewisser ökologischer und grün-
gestalterischer Ausgleich geschaffen werden, um die negativen Auswirkungen größtmöglich zu reduzieren. In der Gegen-
überstellung der unterschiedlichen Interessen – Erhalt der heutigen Strukturen oder Schaffung von Wohnraum – befürwortet 
die Verwaltung in ihrer Abwägung die bauliche Entwicklung des Plangebietes. Hinsichtlich des Aspekts wird auch auf die 
Antwort zur Stellungnahme 1.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 

20.7 Vorschlag von Grünmaßnahmen 

Es wird die Umsetzung von Maßnahmen angeregt: Bienenwiesen auf den Dächern, Begrünung der Fassaden, Anlegen ei-
ner „Hundewiese“. Das Plankonzept sieht die extensive Dachbegrünung der Gebäude mit Flachdächern und intensive Be-
grünung der Tiefgarage vor. Über die besondere Eignung der Begrünung für Bienen wird keine Aussage getroffen. Fassa-
denbegrünungen werden teilweise, nicht flächendeckend vorgenommen. Ob eine „Hundewiese“ in den privaten Freiflächen 
vorgesehen ist, wird nicht durch den Bebauungsplan geregelt.  
Bezogen auf die Dach- und Fassadenbegrünung wird der Anregung insofern in Teilen schon gefolgt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

20.8 Maximale drei Geschosse 

Das Plankonzept sieht eine zwei- bis viergeschossige Bebauung vor. Hochhäuser entstehen nicht. Aus Sicht der Verwal-
tung wird das städtebauliche Konzept mit seiner geplanten Struktur insgesamt positiv gewertet. Das Konzept stellt ebenso 
einen sinnvollen Umgang mit dem knappen Schutzgut „Boden“ dar, so dass bewusst auf eine sehr lockere Bebauung, bei-
spielsweise durch Einfamilienhäuser, verzichtet wird.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 
  



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

102 
 

21. Eingabe Grauenhofer Weg vom 13.12.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 21: 
 
 

21.1 Höhe der Gebäude, Auswirkungen auf Nachbarbebauung 

Die Anregung ist allgemein gehalten. Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 3.1 verwiesen. Die 
3.1 erläutert die Aspekte Höhenkonzept der Gebäude, Haustypen und Auswirkungen auf Nachbarbebauung. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

21.2 Ausschachtung der Tiefgarage 

Bei jeglichen Bauarbeiten obliegt die Sorgfaltspflicht und Haftung bei den Bauherr*innen. Je nach Einzelfall können von Sei-
ten der Bauordnungsbehörde Auflagen gestellt werden. Diese Fragestellung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans, 
sondern des nachgelagerten Genehmigungsverfahren. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

21.3 Flächenversiegelung in Bezug zu Starkregenereignissen 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.3 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 

21.4 Sanierung im Bestand und Nutzung von Leerstand 

Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Driescher Hofes sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans und können 
im Rahmen des Planverfahrens auch nicht geregelt werden.  
Im Rahmen des ISEK-Prozesses gibt es bereits Gespräche mit Eigentümer*innen im Driescher Hof, um zu einer (energeti-
schen) Sanierung zu motivieren. Langfristig ist von Seiten der Stadt Aachen die Etablierung von entsprechenden Beratungs-
angeboten geplant. 
Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche und der angeregten Alternative, den Wohnraumbedarf durch Sanierung des 
baulichen Bestandes im Driescher Hof und durch Nutzung von Leerständen in Aachen zu decken, wird zudem auf die Ant-
wort zur Stellungnahme 1.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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22. Eingabe Stettiner Straße, vom 03.12.2022 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 22: 
 

22.1 Verschärfung sozialer Probleme im Driescher Hof 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 4.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

22.2 Lärmschutz zur Autobahn A44 

Hinsichtlich des Lärmaufkommens der A44 wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.5 verwiesen. In einem Lärmgutachten 
wurden über den Lärm der A44 hinaus auch weitere Lärmquellen betrachtet, die auf das Plangebiet einwirken (Verkehrs-
lärm des Grauenhofer Weges und Lärm der landwirtschaftlichen Hofstelle). Aktive Lärmschutzmaßnahmen zur A44 sind 
nach den Ergebnissen des Gutachtens nicht notwendig. Auswirkungen der vorhandenen Lärmquellen auf die bestehende 
Bebauung war nicht Gegenstand der Untersuchung. Allerdings wurde untersucht, ob die Planung ihrerseits Lärmbelastun-
gen für die bestehende Bebauung auslösen. Nach den Ergebnissen des Gutachtens ist die Planung möglich und verträglich.  
Insofern sind keine Maßnahmen der Lärmminderung geplant. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

22.3 Umgang mit Regenwasser, Schutz bei Starkregenereignissen, Quellbereiche  

Hinsichtlich der Aspekte wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.3 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

22.4 Artenschutz  

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.9 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

22.5 Landwirtschaft, Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen 

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche / der Fläche für die Landwirtschaft (Weide) wird auf die Antworten zu den Stel-
lungnahmen 1.1 und 1.6 verwiesen.  



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

107 
 

 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
 
 

22.6 Nahversorgung und Infrastruktur im Driescher Hof  

Hinsichtlich der Aspekte wird auf die Antworten zu den Stellungnahmen 1.7 und 15.5 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

22.7 Parkdruck   

Hinsichtlich des Aspekts Parkdruck und darüber hinaus der Verkehrssituation wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.4 
verwiesen, in der das Verkehrskonzept insgesamt erläutert wird. 
Die Haupterschließung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt nun über den Grauenhofer Weg. Es wurde ein Mobili-
tätskonzept erstellt, das die Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Verkehrs und zur Förderung der Radnutzung 
beinhaltet. Die unter 1.4 beschriebenen Maßnahmen sollen auch dazu führen, einen zusätzlichen Parkdruck auf den umge-
benden Straßen zu vermeiden.  
Maßnahmen außerhalb des Plangebietes sind nicht geplant und nach Aussage des Verkehrsgutachtens auch nicht notwen-
dig bzw. durch den Bebauungsplan ausgelöst.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

22.8 Fazit: Erhalt der Freifläche, keine bauliche Entwicklung 

Die Anregung spricht sich gegen die bauliche Entwicklung im Plangebiet und für den Erhalt der Freiflächen und landwirt-
schaftlichen Flächen aus. Hinsichtlich des Aspekts der grundsätzlichen Planungsentscheidung der Stadt Aachen zur Schaf-
fung von dringend benötigtem Wohnraum wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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23. Eingabe Königsberger Straße vom 31.12.2022 
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Stellungnahme zu Nr. 23: 
 

23.1 Erhalt der Freifläche, keine bauliche Entwicklung 

Die Anregung spricht sich im Anschreiben gegen die bauliche Entwicklung im Plangebiet und für den Erhalt der Freiflächen 
und landwirtschaftlichen Flächen aus. Hinsichtlich des Aspekts der grundsätzlichen Planungsentscheidung der Stadt 
Aachen zur Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 

23.2 Schutz bei Starkregenereignissen  

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.3 verwiesen. In 1.3 werden auch weitere Aussagen zum 
Entwässerungskonzept gemacht, die zum Verständnis beitragen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

23.3 Lage Tiefgarage, Geschossigkeit 

Hinsichtlich des Aspekts Geschossigkeit wird auf die Antwort zur Stellungnahme 3.1 verwiesen. Die 3.1 erläutert die As-
pekte zum Höhenkonzept der Gebäude, Haustypen und Auswirkungen auf Nachbarbebauung. Aus Sicht der Verwaltung ist 
zum Gebäude der Anreger ein ausreichender Abstand von ca. 100 m vorhanden.  
Das Plankonzept wurde inzwischen geändert, so dass die angesprochene Tiefgarage nicht mehr weiterverfolgt wird. Viel-
mehr wurde eine Tiefgarage am Grauenhofer Weg positioniert, nicht in der Nähe der Anreger. 
Insofern wird der Anregung schon gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

23.4 Verschärfung sozialer Probleme im Driescher Hof 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 4.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

23.5 Landwirtschaft, Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen 

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche / der Fläche für die Landwirtschaft (Weide) wird auf die Antworten zu den Stel-
lungnahmen 1.1 und 1.6 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
 
 

23.6 Parkdruck   

Hinsichtlich des Aspekts Parkdruck und darüber hinaus der Verkehrssituation wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.4 
verwiesen, in der das Verkehrskonzept insgesamt erläutert wird. 
Die Haupterschließung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt nun über den Grauenhofer Weg. Es wurde ein Mobili-
tätskonzept erstellt, das die Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Verkehrs und zur Förderung der Radnutzung 
beinhaltet. Die unter 1.4 beschriebenen Maßnahmen sollen auch dazu führen, einen zusätzlichen Parkdruck auf den umge-
benden Straßen zu vermeiden.  
Maßnahmen außerhalb des Plangebietes sind nicht geplant und nach Aussage des Verkehrsgutachtens auch nicht notwen-
dig bzw. durch den Bebauungsplan ausgelöst.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

23.7 Angebote für Senior*innen 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 15.2 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

23.8 Alternative Wohnformen 

Der Bebauungsplan setzt Allgemeine Wohngebiete fest. Innerhalb dieser Baugebiete sind soziale (Infrastruktur-) Einrichtun-
gen und spezifische Wohnungen generell zulässig. Allerdings ist der Betrieb von Senioreneinrichtungen, etc. nicht Gegen-
stand des Bebauungsplans. Einrichtungen außerhalb des Plangebietes sind ebenso nicht Gegenstand des Bebauungs-
plans. Alternative Wohnformen, wie z.B. Mehrgenerationenwohnanlagen, sind generell möglich und zulässig. Die Realisie-
rung solcher Wohnformen ist abhängig von der späteren Nachfrage und kann nicht eingeschätzt werden.  
Die überwiegende Zahl der Gebäude werden nach Auskunft der Investoren mit Aufzügen ausgestattet und barrierearm ge-
staltet, so dass ein möglichst breites Angebot geschaffen werden kann.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zur Kenntnis zu nehmen. 
 



Bebauungsplan Nr. 1012  Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Grauenhofer Weg/Stettiner Straße -  Fassung vom 10.01.2025 
 

113 
 

 
23.9  Mehr Einfamilienhäuser 

Das Plankonzept sieht überwiegend Mehrfamilienhäuser vor. Aus Sicht der Verwaltung wird das städtebauliche Konzept mit 
seiner geplanten Struktur insgesamt positiv gewertet. Das Konzept stellt ebenso einen sinnvollen Umgang mit dem knappen 
Schutzgut „Boden“ dar, so dass bewusst auf eine sehr lockere Bebauung, beispielsweise durch Einfamilienhäuser, verzich-
tet wird.  
Hinsichtlich der geplanten städtebaulichen Struktur, insbesondere den Aspekten der Hohen baulichen Dichte und Bevölke-
rungsverdichtung sowie des sozialen Wohnungsbaus wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.2 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 

23.10 Fehlende Freiflächen zur Erholung im Gebiet 

Das Plankonzept sieht die Einrichtung eines zentralen Angers als Grünfläche vor. Darüber hinaus sind attraktive Gartenbe-
reiche vorhanden. Die Anbindung an umgebende Freiflächen ist sehr gut. Aus Sicht der Verwaltung wird das städtebauliche 
Konzept mit seinen geplanten Freiflächen insgesamt positiv gewertet.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 

23.11 Nahversorgung, Infrastruktur 

Hinsichtlich der Aspekte wird auf die Antworten zu den Stellungnahmen 1.7 und 15.5 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

23.12 Spielplatz im Plangebiet notwendig 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 14.2 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 

23.13 Artenschutz  

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.9 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

23.14 Kapazitäten und Anforderungen an Schule 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 15.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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23.15 Mangelnde Beteiligung der Bevölkerung 

Der Bebauungsplan erfolgt nach dem im Baugesetzbuch festgelegten Aufstellungsverfahren. Die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit wurde durchgeführt. Eine weitere Beteiligungsmöglichkeit der Öffentlichkeit wird mit der öffentlichen Ausle-
gung des Bebauungsplans erreicht. Im Rahmen der Auslegung können sich Bürger*innen zu den Plänen äußern.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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24. Eingabe Hanbrucher Straße vom 21.12.2022 
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Stellungnahme zu Nr. 24: 
 

24.1 Größe des Plangebietes 

Zu Beginn des Verfahrens wurde die Größe des Plangebietes durch den Investor mit etwa 2,2 ha Fläche angegeben. Hier-
bei handelte es sich um das Flurstück 131 und Teile des Flurstücks 203, die zum damaligen Zeitpunkt in der Verfügung des 
Investors standen.  
Aber auch schon im Rahmen der Ideenwerkstatt wurden die weiteren Flurstücke 133, 143, 221 und 207 in die planerische 
Betrachtung einbezogen, da ihre Entwicklung aus städtebaulicher Sicht sinnvoll erschien. Ohne diese Flurstücke wäre ein 
größerer, innenliegender Bereich von der geplanten Bebauung lediglich umschlossen gewesen. Die in der Ideenwerkstatt 
erarbeiteten Entwürfe umfassten folgerichtig auch eine Fläche von gut 3,0 ha. Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen 
sind die Grenzen so zu fassen, dass sie unabhängig von den Eigentumsverhältnissen einen städtebaulich sinnvollen Zu-
sammenhang bilden. Hier steht das Ziel der Stadt Aachen zur Schaffung von Wohnraum und zur möglichst effektiven Nut-
zung der zu planenden Infrastruktur im Vordergrund.  
Die in der Anregung angesprochene Maximierung zielt somit nicht auf eine Gewinnmaximierung eines Investors, sondern 
auf die städtebaulich sinnvolle Entwicklung ab.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 

24.2 Erhalt der Freifläche, keine bauliche Entwicklung 

Der Eingabesteller spricht sich gegen die bauliche Entwicklung im Plangebiet und für den Erhalt der Freiflächen, insbeson-
dere der heutigen Gartenflächen, aus. Hinsichtlich des Aspekts der grundsätzlichen Planungsentscheidung der Stadt 
Aachen zur Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 

24.3 Überplanung des Biotops 

Hinsichtlich des Aspekts Artenschutz wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.9 verwiesen.  
Hinsichtlich des Aspekts Grünstrukturen, aber auch geplante Grünmaßnahmen und ökologischer Ausgleich wird auf die Ant-
wort zur Stellungnahme 1.8 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 

24.4 Erhalt der Gartenfläche 

Die Anregung wird insofern berücksichtigt, dass nach Untersuchung und Bewertung der Flächen größere Teile der Garten-
fläche von der Bebauung freigehalten werden. Das städtebauliche Konzept wurde entsprechend verändert.  
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Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
 
 

24.5 Landwirtschaft bzw. landwirtschaftliche Wiesenfläche erhalten 

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche / der Fläche für die Landwirtschaft (Weide) wird auf die Antwort zur Stellung-
nahme 1.6 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zurückzuweisen. 
 
 

24.6 Niederschlagswasser, Feuchtwiese, Starkregen, Schwammstadt 

Hinsichtlich des Aspekts Wasser wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.3 verwiesen. Dort wird das Entwässerungskon-
zept in Gänze beschrieben. Das Konzept beinhaltet auch die Beseitigung von Niederschlagswasser und die Berücksichti-
gung von Starkregenereignissen. Damit wird sichergestellt, dass kein Niederschlagswasser mehr auf die benachbarten 
Grundstücke läuft. Zudem werden die fachlichen Vorgaben des Schwammstadtkonzeptes der Stadt Aachen eingehalten. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

24.7 Hohe bauliche Dichte, Bevölkerungsverdichtung, Stadtgestaltung 

Durch die Planung kommt es zur baulichen Entwicklung einer heute unbebauten Freifläche und damit zur Veränderung des 
heutigen Umfeldes der Anlieger*innen mit entsprechenden Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Hinsichtlich des Aspekts 
der grundsätzlichen Planungsentscheidung der Stadt Aachen zur Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum wird auf 
die Antwort zur Stellungnahme 1.1 verwiesen. 
Hinsichtlich des Aspekts der städtebaulichen Gestaltung und Dichte (Betonriegel und Abschottungsmaßnahmen) wird zu-
dem auf die Antwort zur Stellungnahme 3.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

24.8 Verkehrsbelastung 

Hinsichtlich des Aspekts der Erhöhung der Verkehrsbelastung einschließlich des Parkdrucks durch die Planung wird auf die 
Antwort zur Stellungnahme 1.4 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 

24.9 Ökologische Zerstörung, Klimanotstand, Wohnungsnot, FNP 

Durch die Planung kommt es zur Bebauung der Freiflächen und Beseitigung von Gehölzen. Ziel der Planung ist die Bereit-
stellung von dringend benötigtem Wohnraum. In der Gegenüberstellung der unterschiedlichen Interessen – Erhalt der heuti-
gen Strukturen oder Schaffung von Wohnraum – wird in der Gesamtabwägung die bauliche Entwicklung des Plangebietes 
befürwortet. Voraussetzung ist, dass die negativen Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft durch verschie-
dene im Umweltbericht beschriebene ökologische und grüngestalterische Ausgleichsmaßnahmen größtmöglich kompensiert 
werden. Hinsichtlich des Aspekts wird auch auf die Antwort zur Stellungnahme 1.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
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24.10 Mangelnde Beteiligung der Bevölkerung 

Das Bebauungsplanverfahren wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches durchgeführt. Eine Ver-
anstaltung zur Information und Anhörung der Bürger*innen hat ortsnah zum Plangebiet stattgefunden. Die Beteiligung 
wurde im Internet, in der Presse und vor Ort durch Aushänge bekanntgemacht. Darüber hinaus sind umfangreiche Informa-
tionen zur Ansicht im Internet bereitgestellt. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 

24.11 Besitzverhältnisse positiv für das Klima / vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Es handelt sich hier um einen Bebauungsplan, der durch heute bekannte Investoren und die Stadt Aachen umgesetzt wer-
den soll. Die Investoren sind im Eigentum der Grundstücke bzw. haben diese notariell gesichert. Über die Festsetzungen im 
Bebauungsplan hinaus, werden weitere Maßnahmen in einem städtebaulichen Vertrag geregelt. Nach den Vorgaben des 
Baulandbeschlusses wird ca. 1/3 des Baulandes von der Stadt Aachen gekauft. Auf diesen Flächen hat die Stadt Aachen 
auch zukünftig Einflussmöglichkeiten gegenüber weiteren Investoren. Damit ist insgesamt von einer besseren Umsetzung 
der (zumeist auch weitergehenden) Maßnahmen auszugehen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingaben zurückzuweisen. 
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25. Eingabe vom 17.11.2022 

 
 
Stellungnahme zu Nr. 25: 
 

25.1 Wohnbauflächenbedarf, bauliche Entwicklung des Plangebietes 

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche / der Fläche für die Landwirtschaft (Weide) und der angeregten Alternative, 
den Wohnraumbedarf durch alternative Standorte und Baulückenschließung zu decken, wird auf die Antwort zur Stellung-
nahme 1.1 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

25.2 Verschärfung sozialer Probleme im Driescher Hof und hoher Anteil von Mehrfamilienhäusern 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 4.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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26. Eingabe vom 21.12.2022 
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Stellungnahme zu Nr. 26: 
 

26.1 Erhalt der Weidenutzung  

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Fläche für die Landwirtschaft (Weide), wird auf die Antworten zu den Stellungnahmen 
1.1 und 1.6 verwiesen. Hier wird die grundsätzliche Abwägung zur baulichen Entwicklung mit dem Ziel zur Schaffung drin-
gend benötigten Wohnraum erläutert. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
 

26.2 Nahversorgung, Infrastruktur 

Hinsichtlich der Aspekte wird auf die Antworten zu den Stellungnahmen 1.7 und 15.5 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

26.3 Angebote für Senior*innen 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 15.2 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

26.4 Schulen, KiTa, Kinder und Jugendliche 

Hinsichtlich der Aspekte wird auf die Antworten zu den Stellungnahmen 1.7 und 15.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

26.5 Parken, Verkehr, Umbau Grauenhofer Weg  

Hinsichtlich des Aspekts Parken und Verkehr wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.4 verwiesen, in der das Verkehrs-
konzept insgesamt erläutert wird. 
Die Haupterschließung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt nun über den Grauenhofer Weg. Es wurde ein Mobili-
tätskonzept erstellt, das die Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Verkehrs und zur Förderung der Radnutzung 
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beinhaltet. Die unter 1.4 beschriebenen Maßnahmen sollen auch dazu führen, einen zusätzlichen Parkdruck auf den umge-
benden Straßen zu vermeiden.  
Maßnahmen außerhalb des Plangebietes sind nicht geplant und nach Aussage des Verkehrsgutachtens auch nicht notwen-
dig bzw. durch den Bebauungsplan ausgelöst.  
Durch die Errichtung der beiden Straßenanschlüsse entfallen voraussichtlich drei Parkplätze auf dem Grauenhofer Weg. 
Der gesamte Parkplatzbedarf des Bauvorhabens wird innerhalb des Neubaugebietes abgedeckt. Parkplätze am Grauen-
hofer Weg werden hierfür nicht benötigt. Der Verzicht auf die entfallenden Stellplätze ist möglich.  
Kosten für den Ausbau der geplanten Straßen und für die Gestaltung der beiden Straßenanschlüsse in den Grauenhofer 
Weg sind durch die Investoren zu tragen. Durch die Baumaßnahmen kann es ggf. zu temporären verkehrlichen Einschrän-
kungen kommen. Nach Umsetzung des Bebauungsplans sind die Verkehrsfunktionen des Grauenhofer Weges wieder voll-
ständig sichergestellt.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

26.6 Höhenkonzept der Gebäude 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 3.1 verwiesen. Unter 3.1 wird das Höhenkonzept der ge-
planten Gebäude, die Haustypen und auch die Auswirkungen auf die Nachbarbebauung beschrieben. Hochhäuser werden 
nicht geplant. Dieses Konzept soll auch dazu beitragen, eine Verträglichkeit für die bestehende Bebauung zu gewährleisten. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

26.7 Anwendung §34 BauGB 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 16.1 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

26.8 Kosten 

Den Anrainer*innen entstehen keine Kosten. Auch die Erschließungskosten sind durch die Investoren zu bezahlen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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27. Eingabe vom 21.12.2022 

 

 
 
Stellungnahme zu Nr. 27: 
 

27.1 Höhenkonzept der Gebäude 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 3.1 verwiesen. Unter 3.1 wird das Höhenkonzept der ge-
planten Gebäude, die Haustypen und auch die Auswirkungen auf die Nachbarbebauung beschrieben. Hochhäuser werden 
nicht geplant. Dieses Konzept soll auch dazu beitragen, eine Verträglichkeit für die bestehende Bebauung zu gewährleisten. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

27.2 Dichte der Bebauung 

Hinsichtlich der baulichen Dichte und auch weiteren Aspekten, wie Bevölkerungsverdichtung, sozialer Wohnungsbau, sozia-
les Umfeld wird auf die Antworten zur Stellungnahme 1.1 und 1.2 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

27.3 Verschärfung sozialer Probleme im Driescher Hof 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 4.1 verwiesen.  
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Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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28. Eingabe Sittarder Straße vom 29.11.2022 

 
 
Stellungnahme zu Nr. 28: 
 

28.1 Wohnbauflächenbedarf, bauliche Entwicklung des Plangebietes, Erhalt der Freiflächen 

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche / der Fläche für die Landwirtschaft (Weide) und der angeregten Alternative, 
den Wohnraumbedarf durch Nutzung von Leerständen in Aachen zu decken, wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.1 
verwiesen. 
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Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

28.2 Grünstrukturen und -maßnahmen, Ausgleich 

Hinsichtlich des Aspekts zum Erhalt bestehender Grünstruktur und zum ökologischen Ausgleich der Baumaßnahmen wird 
auf die Antwort zur Stellungnahme 1.8 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

28.3 Artenschutz 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.9 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
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29. Eingabe Grauenhofer Weg 137 
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Stellungnahme zu Nr. 28: 
 
29.1 Städtebauliche Anordnung 

Im Plangebiet sind keine Hochhäuser geplant. Die geplante Bebauung ist zwei- bis viergeschossig, wobei die Gebäudehö-
hen relativ gleichmäßig im Plangebiet verteilt sind. Konflikte durch benachbart liegende niedrige und sehr hohe Wohnhäuser 
entstehen somit weder innerhalb des Plangebiets noch in Bezug auf die umgebende Bestandsbebauung. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen. 
 
29.2 Erhalt des „Biotops“ / Grüne Lunge 

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt des „Biotops“ und Grüne Lunge wird auf die Antworten zu den Stellungnahmen 1.8 und 1.9 
verwiesen. 
 
29.3 Verkehrsbelastung in Grauenhofer Weg, Königsberger Straße, Stettiner Straße 

Hinsichtlich des Aspekts der Verkehrsbelastung in den Straßen Grauenhofer Weg, Königsberger Straße, Stettiner Straße 
wird auf die Antworten zu der Stellungnahme 1.4 verwiesen. 
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30. Eingabe BUND vom 20.12.2022 
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Stellungnahme zu Nr. 30: 
 
 

30.1 Dichte der Bebauung 

Hinsichtlich der baulichen Dichte und auch weiteren Aspekten, wie Bevölkerungsverdichtung, sozialer Wohnungsbau, sozia-
les Umfeld wird auf die Antworten zur Stellungnahme 1.1 und 1.2 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

30.2 Wohnbauflächenbedarf, bauliche Entwicklung des Plangebietes 

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Freifläche / der Fläche für die Landwirtschaft (Weide) und der angeregten Alternative, 
den Wohnraumbedarf durch Sanierung des baulichen Bestandes im Driescher Hof und durch Nutzung von Leerständen in 
Aachen zu decken, wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.1 verwiesen. 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

30.3 Landwirtschaft, Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen 

Hinsichtlich des Aspekts Erhalt der Fläche für die Landwirtschaft (Weide) wird auf die Antworten zu den Stellungnahmen 1.1 
und 1.6 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zurückzuweisen.  
 
 

30.4 Grünstrukturen und -maßnahmen, Ausgleich 

Hinsichtlich des Aspekts zum Erhalt bestehender Grünstruktur und zum ökologischen Ausgleich der Baumaßnahmen wird 
auf die Antwort zur Stellungnahme 1.8 verwiesen.   
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Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

30.5 Artenschutz 

Hinsichtlich des Aspekts wird auf die Antwort zur Stellungnahme 1.9 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen. 


	Unbenannt



